
 

Bearbeitung durch 

 

herne ● münchen ● hannover ● berlin 

www.boschpartner.de 

 

Anhang C16 

Strategische Umweltprüfung 

zur Teilfortschreibung Regionales 

Raumentwicklungsprogramm 

Mecklenburgische Seenplatte, 

Programmsatz 6.5(5) (RREP Wind) 

Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 

für das Vogelschutzgebiet  

„Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker 

Hügellands“ (DE 2547-471)  

 

16.07.2025 

 

 



 

 

Auftraggeber: Amt für Raumordnung und 

Landesplanung Mecklen-

burgische Seenplatte 

Neustrelitzer Straße 121 

17033 Neubrandenburg 

   

Auftragnehmer: Bosch & Partner GmbH 
www.boschpartner.de 

Kantstr. 63a 

10627 Berlin 

   

Projektleitung: Dipl.-Ing. Leena Jennemann 

   

Bearbeitung: M. Sc. Anna Kraus 

B. Sc. Julia Krensel 

B. Sc. Charlotte Reiß 

B. Sc. Tim Jonathan Roussety 

Katharina Reepschläger 

   

 

http://www.bosch-partnergmbh.de/


Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 
 
Inhaltsverzeichnis 

 

 

16.07.2025 I 

Inhaltsverzeichnis 

1 Beschreibung des VSG „Feldberger Seenlandschaft und Teile des 

Woldegker Hügellands“, DE 2547-471 .......................................................... 1 

2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen ........................................................ 9 

2.1 Potenzielle Wirkungen der Vorranggebiete Wind ............................................. 9 

2.2 VR Wind 34 Schönhausen ............................................................................... 1 

2.2.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I ..................................................... 1 

2.2.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II .................................................... 5 

2.3 VR Wind 35 Kublank ........................................................................................ 7 

2.3.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I ..................................................... 7 

2.4 VR Wind 38 Pasenow .....................................................................................10 

2.4.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I ....................................................10 

2.5 VR Wind 39 Woldegk ......................................................................................14 

2.5.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I ....................................................14 

2.5.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II ...................................................18 

2.6 VR Wind 40 Oltschlott .....................................................................................23 

2.6.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I ....................................................23 

2.6.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II ...................................................27 

2.7 VR Wind 42 Triepkendorf ................................................................................31 

2.7.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I ....................................................31 

1. Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II ...................................................34 

2.8 VR Wind 43 Cantnitz .......................................................................................38 

2.8.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I ....................................................38 

2.8.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II ...................................................42 

2.9 VR Wind 44 Carpin .........................................................................................45 

2.9.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I ....................................................45 

2.10 VR Wind 45 Warbende ....................................................................................48 

2.10.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I ....................................................48 

2.10.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II ...................................................52 

2.11 VR Wind 47 Cammin .......................................................................................54 

2.11.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I ....................................................54 

3 Gesamtergebnis und Fazit ............................................................................57 

4 Literatur- und Quellenverzeichnis ................................................................58 

 

Seite 



Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 
 
VSG „Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands“ (DE 2547-471) 

 

 

 Seite 1 

1 Beschreibung des VSG „Feldberger Seenlandschaft und 

Teile des Woldegker Hügellands“, DE 2547-471 

Kennziffer DE 2547-471 

Name Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands 

Fläche 17.020,00 ha 

Gemeinde Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Neustrelitz-Land, Stargarder Land, 

Woldegk, Stadt Strasburg (Uckermark) 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald 

Kurzcharakteristik 

und Bedeutung 

Seenlandschaft mit Seenketten und verbreiteten Kleinseen, einer Vielfalt an 

Waldmooren inmitten strukturreicher Buchen- und Eichenwälder, stark 

gegliederte Offenlandbereiche mit hoher Biotopvielfalt. Repräsantives 

Vorkommen insbesondere von Anhang 1 Großvogelarten mit Bindung zu 

naturnahen Waldbiotopen. Dauerhafte Bewaldung (verschiedene 

Bewirtschaftungstypen, Waldweide etc.), traditioneller Ackerbau der 

Offenlandbereiche, Seenketten wichtiges Erholungsgebiet. 

Primär kuppige Grundmoränenplatte mit Toteishohlformen und 

eingeschobenen Endmoränenzügen im Woldegk-Feldberger Hügelland 

(lebhafte morphologische Verhältnisse).«Kurzcharakteristik» 
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Vogelarten1 nach 

Anhang I bzw. 

nach Art. 4 Abs. 2 

der VS-RL 

 

Erhaltungszustand  

(A) = hervorragend  

(B) = gut  

(C) = durchschnitt-

lich oder beschränkt 

(/) = nicht bekannt 

Aus Standarddaten-

bogen (SDB).  

Brutvogel 

 Eisvogel (Alcedo atthis) (B)  

 Schreiadler (Aquila pomarina) (C)  

 Rohrdommel (Botaurus stellaris) (B) 

 Weißstorch (Ciconia ciconia) (B) 

 Schwarzstorch (Ciconia nigra) (B) 

 Rohrweihe (Circus aeruginosus) (B)  

 Wachtelkönig (Crex crex) (B)  

 Mittelspecht (Dendrocopos medius) (B)  

 Schwarzspecht (Dryocopus martius) (B)  

 Zwergschnäpper (Ficedula parva) (B)  

 Kranich (Grus grus) (B)  

 Seeadler (Haliaeetus albicilla) (B) 

 Wendehals (Jynx torquilla) (B) 

 Neuntöter (Lanius collurio) (B)  

 Raubwürger (Lanius excubitor) (B) 

 Lachmöwe (Larus ridibundus) (B) 

 Heidelerche (Lullula arborea) (B)  

 Schwarzmilan (Milvus migrans) (B)  

 Rotmilan (Milvus milvus) (B)  

 Fischadler (Pandion haliaetus) (B) 

 Wespenbussard (Pernis apivorus) (B)  

 Haubentaucher (Podiceps cristatus) (B) 

 Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) (B) 

 Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) (B) 

 

Zug- & Rastvogel, Überwinterer 

 Eisvogel (Alcedo atthis) (B)  

 Schwarzstorch (Ciconia nigra) (B) 

 Seeadler (Haliaeetus albicilla) (B) 

 Raubwürger (Lanius excubitor) (B) 

 Fischadler (Pandion haliaetus) (B) 

                                                

1 Fett gedruckt sind diejenigen Arten, für die gemäß BNatSchG (§ 45b Absatz 1 bis 5) oder Artenschutzrechtliche Arbeits- und 
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (AAB-WEA) – Teil Vögel (LUNG MV, 2016), Ein-
flüsse durch Windenergieanlagen bekannt sind. 
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Schutzzweck und 

Erhaltungsziele 

(gemäß Natura 

2000-LVO M-V, 

Fassung vom 

09.08.2016) 

§3 Erhaltungsziele gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 9 BNatSchG 

Erhaltungsziel des jeweiligen Europäischen Vogelschutzgebietes ist es, 

durch die Erhaltung oder Wiederherstellung seiner maßgeblichen Bestand-

teile dazu beizutragen, dass ein günstiger Erhaltungszustand der in Artikel 4 

Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführten Vogelarten 

erhalten oder wiederhergestellt wird. In Anlage 1 werden als maßgebliche 

Bestandteile die Vogelarten und die hierfür erforderlichen Lebensraumele-

mente gebietsbezogen festgesetzt. 

 

Maßgebliche Gebietsbestandteile gem. Anlage 1 

Brutvogel 

Eisvogel (Alcedo atthis)  

- störungsarme Bodenabbruchkanten von steilen Uferwänden an 

Flüssen und Seen, ersatzweise auch Erdabbaustellen und 

Wurzelteller geworfener Bäume in Gewässernähe (Nisthabitat) 

sowie 

- ufernahe Bereiche fischreicher Stand- und Fließgewässer mit 

ausreichender Sichttiefe und uferbegleitenden Gehölzen 

(Nahrungshabitat mit Ansitzwarten) 

Fischadler (Pandion haliaetus) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Windkraftanlagen) 

- mit fischreichen Gewässern mit ausreichender Sichttiefe 

und 

- mit herausragenden Altbäumen in Wäldern oder Altbäumen an 

Waldrändern sowie anderen exponierten Horstunterlagen (z. B. 

Stromleitungsmasten) und Störungsarmut in der Brutperiode 

(Nisthabitat) 

Haubentaucher (Podiceps cristatus) 

fischreiche Standgewässer, langsam strömende Flüsse und 

Überschwemmungsflächen 

- mit störungsarmen offenen Wasserflächen zum Nahrungserwerb 

und 

- mit störungsarmen Verlandungsbereichen mit Strukturen für die 

Befestigung des Schwimmnestes (z. B. Schilf, Binsen, Kalmus, 

Rohrkolben) 

Heidelerche (Lullula arborea) 

- lichte Kiefernwälder auf Sandstandorten 

- trockene Randbereiche und Lichtungen (einschließlich Schneisen 

und Kahlschlägen) von Kiefernwäldern mit lückiger und 

überwiegend niedriger Vegetation (insbesondere 

Zwergstrauchheiden und Sandmagerrasen, aber auch trockene 

Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen, Wegränder und 

Säume im Übergang zwischen Wald und Offenland) 
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Kranich (Grus grus) 

- störungsarme nasse Waldbereiche, wasserführende Sölle und 

Senken, Moore, Sümpfe, Verlandungszonen von Gewässern und 

renaturierte Polder 

- angrenzende oder nahe störungsarme landwirtschaftlich genutzte 

Flächen (insbesondere Grünland) 

Lachmöwe (Larus ridibundus) 

- störungsarme ausgedehnte Verlandungszonen von Gewässern oder 

Inseln mit geringem Druck durch Bodenprädatoren 

sowie 

- offene Kulturlandschaft als zusätzliches Nahrungshabitat 

Mittelspecht (Dendrocopos medius) 

- Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen 

an Altbeständen und stehendem Totholz sowie mit Beimischungen 

älterer grobborkiger Bäume (u. a. Eiche, Erle und Uraltbuchen) 

Neuntöter (Lanius collurio) 

- strukturreiche Hecken, Waldmäntel, Strauchgruppen oder dornige 

Einzelsträucher mit angrenzenden als Nahrungshabitat dienenden 

Grünlandflächen, Gras- oder Staudenfluren oder ähnlichen Flächen 

(ersatzweise Säume) 

- Heide- und Sukzessionsflächen mit Einzelgehölzen oder 

halboffenem Charakter 

- strukturreiche Verlandungsbereiche von Gewässern mit Gebüschen 

und halboffene Moore 

Raubwürger (Lanius excubitor) 

- mehrschichtige Feldgehölze, Baumgruppen oder Baumhecken mit 

angrenzenden als Nahrungshabitat dienenden Grünlandflächen, 

Gras- oder Staudenfluren oder ähnlichen Flächen, 

- großflächige Moore, Heide- und Sukzessionsflächen mit Gebüschen 

und Einzelbäumen 

Rohrdommel (Botaurus stellaris) 

- breite, störungsarme und weitgehend ungenutzte Verlandungszonen 

mit Deckung bietender Vegetation (insbesondere Alt-Schilf- 

und/oder typhabestimmte Röhrichte), Mosaikverbund mit einzelnen 

Weidengebüschgruppen (geringer Druck durch Bodenprädatoren) 

- in Verbindung mit störungsarmen nahrungsreichen 

Flachwasserbereichen an Seen, Torfstichen Flüssen, offenen 

Wassergräben 

Rohrweihe (Circus aeruginosus) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit störungsarmen, weitgehend ungenutzten Röhrichten mit 

möglichst hohem Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten und 

geringem Druck durch Bodenprädatoren (auch an Kleingewässern)  
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und 

- mit ausgedehnten Verlandungszonen oder landwirtschaftlich 

genutzten Flächen (insbesondere Grünland) als Nahrungshabitat 

Rotmilan (Milvus milvus) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen 

und Altbäumen insbesondere im Waldrandbereich sowie einem 

störungsarmen Horstumfeld, ersatzweise auch Feldgehölze und 

Baumreihen (Bruthabitat) 

und 

- mit hohen Grünlandanteilen sowie möglichst hoher Strukturdichte 

(Nahrungshabitat) 

Schreiadler (Aquila pomarina) 

möglichst großflächige unzerschnittene Landschaftsbereiche 

(insbesondere im Hinblick auf Hochspannungsleitungen und 

Windkraftanlagen) 

- mit störungsarmen Waldgebieten (Laub- und Laub-Nadel-

Mischwälder) und darin eingeschlossenen Schreiadlerschutzarealen 

mit ausgedehnten Altbeständen, die einen ausreichend hohen 

Schlussgrad aufweisen (Bruthabitat) 

und 

- mit hohen Grünlandanteilen (vorzugsweise störungsarm und nahe 

des Brutwaldes, ersatzweise auch grünlandähnliche Flächen und 

niedrigwüchsige Dauerkulturen) sowie einer hohen Dichte an 

linienhaften Gehölzstrukturen und Feuchtlebensräumen 

Schwarzmilan (Milvus migrans) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen 

und Altbäumen insbesondere im Waldrandbereich sowie einem 

störungsarmen Horstumfeld, ersatzweise auch Feldgehölze und 

Baumreihen (Bruthabitat) 

und 

- mit hohen Grünlandanteilen und/oder fischreichen Gewässern als 

Nahrungshabitat 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

- größere, vorzugsweise zusammenhängende Laub-, Nadel- und 

Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen und 

Totholz 

Schwarzstorch (Ciconia nigra) 

möglichst großflächige unzerschnittene Landschaftsbereiche 

(insbesondere im Hinblick auf Hochspannungsleitungen und 

Windkraftanlagen) 
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- mit störungsarmen Waldgebieten (insbesondere Laub- und Laub-

Nadel-Mischwälder)mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen 

als Bruthabitat 

sowie 

- fischreichen naturnahen Bachläufen und möglichst extensiv genutz 

ten Grünlandbereichen mit Kleingewässern und Senken als 

Nahrungshabitat 

Seeadler (Haliaeetus albicilla) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit störungsarmen Wäldern (vorzugsweise Laub- und Laub-Nadel-

Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze) mit ausreichend hohen 

Anteilen an Altbeständen als Bruthabitat, 

sowie 

- fisch- und wasservogelreiche größere Gewässer als 

Nahrungshabitat (Seen, Teichkomplexe) 

Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) 

- Hecken, Gebüsche und Waldränder mit einer bodennahen Schicht 

aus dichten, dornigen Sträuchern und angrenzenden offenen 

Flächen (vorzugsweise Feucht- und Nassgrünland, Trockenrasen, 

Hochstaudenfluren, Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche 

Flächen) 

Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) 

- störungsarme Verlandungsbereiche von Gewässern, lockere 

Schilfröhrichte mit kleinen Wasserflächen, Torfstiche, seggen- und 

binsenreiche Nasswiesen 

Wachtelkönig (Crex crex) 

- Grünland (vorzugsweise Feucht- und Nassgrünland) mit Deckung 

gebender Vegetation, flächige Hochstaudenfluren, Seggenriede 

sowie Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen 

Weißstorch (Ciconia ciconia) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (im Hinblick auf 

Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit hohen Anteilen an (vorzugsweise frischen bis nassen) 

Grünlandflächen sowie Kleingewässern und feuchten Senken 

(Nahrungshabitat), 

sowie 

- Gebäude und Vertikalstrukturen in Siedlungsbereichen 

(Horststandort) 

Wendehals (Jynx torquilla) 
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- Wälder, Waldränder, Feldgehölze und Baumreihen mit 

angrenzenden Flächen aus kurzgrasiger oder lückiger und niedriger 

Vegetation (insbesondere Trocken- und Magerrasen, trockene Gras- 

oder Staudenfluren und Staudensäume, Schneisen und Kahlschläge 

auf trockenen Böden, kurzgrasiges Grünland) 

Wespenbussard (Pernis apivorus) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit möglichst großflächigen und störungsarmen Waldgebieten 

(vorzugsweise Laub- oder Laub-Nadel-Mischwälder) mit 

ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen als Bruthabitat 

und 

- mit Offenbereichen mit hoher Strukturdichte (insbesondere Trocken- 

und Magerrasen, Heiden, Feucht- und Nassgrünland, Säume, Gras- 

oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen nahe des Brutwaldes) 

Zwergschnäpper (Ficedula parva) 

- Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen 

an Beständen mit stehendem Totholz (Höhlungen als Nistplatz), mit 

wenig oder fehlendem Unter- und Zwischenstand sowie gering 

ausgeprägter oder fehlender Strauch- und Krautschicht 

(Hallenwälder) 

 

Zug- & Rastvogel, Überwinterer 

Eisvogel (Alcedo atthis)  

- ufernahe Bereiche fischreicher Stand- und Fließgewässer (bei 

starker Vereisung schnell fließende Bäche) mit ausreichender 

Sichttiefe 

sowie 

- uferbegleitenden Ansitzwarten 

Fischadler (Pandion haliaetus) 

- fischreiche Gewässer mit ausreichender Sichttiefe 

Raubwürger (Lanius excubitor)  

- offene Kulturlandschaften (insbesondere Grünland, Gras- oder 

Staudenfluren oder ähnliche Flächen) mit einzelnen 

Gehölzstrukturen 

Schwarzstorch (Ciconia nigra)  

- Möglichst großflächige unzerschnittene Landschaftsbereiche 

(insbesondere im Hinblick auf Hochspannungsleitungen und 

Windkraftanlagen) mit fischreichen Fließgewässern, Altarmen, 

Qualmwasserbereichen und Grünlandflächen mit Kleingewässern 

und Senken; renaturierte Polder 

Seeadler (Haliaeetus albicilla) 
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- fisch- und wasservogelreiche, größere Gewässer (Seen, Flüsse, 

Teichkomplexe), störungsarme Waldbereiche als 

Schlafplätze«Erhaltungsziele2» 

Ausgewertete Da-

tengrundlagen 

 Standarddatenbogen für das VSG DE 2547-471 „Feldberger 

Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands“ (05/2017) 

 Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung – Natura 2000-LVO M-V – 

Anlage 1 (Fassung vom 09.08.2016): VSG DE 2547-471 „Feldberger 

Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands“. 

 Ein Managementplan für das Gebiet ist nicht vorhanden. Das VSG 

„Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands“ (DE 

2547-471) wird jedoch von mehreren Gebieten Gemeinschaftlicher Be-

deutung (GGB) mit folgenden Managementplänen überlagert: „Schma-

ler Luzin mit Zansen und Carwitzer See“ (DE 2646-304) aus Dezember 

2015, „Umgebung Großer und Kleiner Karpfensee“ (DE 2647-305) aus 

Oktober 2018, „Wälder bei Feldberg mit Breitem Luzin und Dolgener 

See“ (DE 2646-305) aus März 2015, „Schlavenkensee“ (DE 2546-301) 

aus Januar 2019, „Wald- und Kleingewässerlandschaft Hinrichshagen-

Wrechen“ (DE 2547-302) aus Dezember 2017, „Jagenbruch und Klein-

gewässerlandschaft bei Hildebrandshagen“ (DE 2547-303) aus März 

2019, „Wald- und Kleingewässerlandschaft Helpter Berge“ (DE 2547-

374) und Daberkower Heide (DE 2548-301) aus Juli 2018. 
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2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 

2.1 Potenzielle Wirkungen der Vorranggebiete Wind 

potenzielle Auswirkungen (AW) der Vorranggebiete Wind 

baubedingte AW:   Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch Flächeninan-

spruchnahme (Bauflächen, Baustraßen etc.) 

 Habitatverlust durch Störungen von geschützten Vogelarten durch 

Lärm, Erschütterungen, visuelle Wirkungen 

anlagebedingte AW:   Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch Flächeninan-

spruchnahme (WEA, Zuwegung) 

 Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende oder regel-

mäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und 

Ruhegebiete) pendelnde störungsempfindliche Vogelarten 

betriebsbedingte AW:   Kollisionsbedingte Individuenverluste 

 Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende oder regel-

mäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und 

Ruhegebiete) pendelnde störungsempfindliche und kollisionsempfindli-

che Vogelarten 

 Habitatverlust durch Störungen von geschützten Vogelarten insbeson-

dere durch visuelle Wirkungen und Lärm 
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2.2 VR Wind 34 Schönhausen 

2.2.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 34 Schönhausen 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in den Gemeinden Groß 
Miltzow, Schönhausen und Voigtsdorf, nordwestlich 
der Stadt Strasburg (Uckermark). Es hat eine Größe 
von etwa 73,8 ha. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2547-471 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 2.773 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst landwirtschaftliche Flächen, Wald, Gehölze und Gebüsche, Röhricht, Schilf, 
Sumpf und Gewässerachsen sowie eine Kreisstraße. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR 
Wind zu rechnen. Zwischen dem VSG südlich des Plangebiets und dem Plangebiet verläuft die Kreis-
straße K 95/K 107 sowie Schienen der Bahnstrecke Bützow-Szczecin. Kleine Gehölzbereiche sowie der 
Lauenhagener See befinden sich in direkter Linie zwischen VSG und Plangebiet. 
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Im VSG DE 2547-471 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' sind 
windenergiesensible Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO 
M-V definiert. Für diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren größter Prüfbereich 
(gem. Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 2.773 m 
ist, können anlage-, betriebs- und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen 
werden, da sich das VR Wind in einem Abstand von mindestens 2.773 m Entfernung vom VSG 
'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' befindet. Diese Arten werden in der 
vorliegenden Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. Davon abweichend verbleibt der 
Weißstorch mit einem erweiterten Prüfbereich von 2.000 m (gem. BNatSchG) als Erhaltungszielart des 
VSG weiterhin betrachtungsrelevant, da sich innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze ein 
Weißstorchhorst befindet, welcher somit Bestandteil des VSG ist (vgl. Natura-2000-LVO MV) und 
innerhalb des erweiterten Prüfbereichs zum VR Wind gelegen ist. 

Somit verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 34 Schönhausen die folgenden 
windenergiesensiblen Zielarten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind innerhalb der 
artspezifischen zentralen Prüfbereiche zum VSG befindet: 

Kollisionsgefährdete Arten2 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten3 

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten4 

Schreiadler (r, 3000 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) - 

 
Zusätzlich befindet sich das VR Wind im erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) 
der folgenden windenergieempfindlichen Zielarten: 

 Seeadler (r, 5000 m) 

 Rotmilan (r, 3500 m) 

 Weißstorch (r, 2000 m) 

 Fischadler (r, 3000 m)  

Die Bestände der Großvogelarten Schwarz- und Weißstorch, sowie Schrei-, See- und Fischadler werden 
in Mecklenburg-Vorpommern landesweit erfasst, sodass aktuelle Daten zu den Brutnachweisen 
vorliegen. Außerhalb der bekannten Brutnachweise wird für die Großvogel-Erhaltungszielarten daher 
nicht von einem Brutvorkommen im VSG ausgegangen. Der Fischadler als Erhaltungszielart des VSG, 
für welchen Mecklenburg-Vorpommern etwa 30 % des deutschen Gesamtbestandes beherbergt, nutzt 
vorzugsweise herausragende Altbäume und ersatzweise Stromleitungsmasten in Gewässernähe als 
Bruthabitat. Im VSG DE 2547-471 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-
LVO MV) sind Fischadlerbruten bekannt. Das VR Wind liegt jedoch außerhalb des artspezifischen 
erweiterten Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser Großvogelart des VSG. Diese Art wird daher im 
Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Rotmilan, Schreiadler, Seeadler, 
Weißstorch und Schwarzstorch sowie die störungsempfindliche Brutvogelart Schwarzstorch des VSG 
als betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung beschränkt sich entsprechend auf diese Arten. 

                                                

2 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

3 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

4 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Der Schwarzstorch brütet in Mecklenburg-Vorpommern in naturnahen Altholzbeständen und sucht seine 
Nahrung in Fließgewässern und auf grundwassernahen Grünlandflächen (AAB-WEA, LUNG 2016). Im 
VSG 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' ist ein bekannter Brutwald des 
Schwarzstorchs gelegen, welcher sich außerhalb des zentralen (3.000 m), aber innerhalb des 
erweiterten Prüfbereichs (7.000 m) um das VR Wind 34 befindet. Da sich der Brutwald außerhalb von 
3.000 m zum VR Wind befindet können störungsbedingte Beeinträchtigungen des Schwarzstorchs im 
Vorhinein ausgeschlossen werden. 

Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an 
Altbeständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG bekannte Brutnachweise gelegen. Das VR Wind 34 liegt außerhalb 
des zentralen (2.000 m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (5.000 m) zu den bekannten 
Horststandorten der Art im VSG. 

Der Schreiadler bevorzugt störungsarme Waldgebiete mit ausgedehnten Altbeständen als Bruthabitat 
und ist auf feuchte Grünlandbereiche im näheren Umfeld zur Nahrungssuche angewiesen. In 
Mecklenburg-Vorpommern, wo etwa 80 % der gesamtdeutschen Schreiadler-Population brüten, sind 
Schreiadlerschutzareale ausgewiesen (LUNG MV, 2016). Innerhalb des VSG ist ein bekannter Brutwald 
gelegen und das VR Wind 34 liegt zwar außerhalb des zentralen (3.000 m), aber innerhalb des 
erweiterten Prüfbereichs (5.000 m) zu den bekannten Horststandorten der Art. 

Der Weißstorch hat seine Horststandorte vorwiegend in Siedlungsbereichen und nutzt zur 
Nahrungssuche vorzugsweise frische bis nasse Grünlandflächen. Im VSG 'Feldberger Seenlandschaft 
und Teile des Woldegker Hügellands' (bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze; vgl. Natura 
2000-LVO MV) sind Brutnachweise des Weißstorchs bekannt, welche sich außerhalb des zentralen 
(1.000 m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (2.000 m) um das VR Wind 34 befinden. 

Für die kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Rotmilan sind im zentralen Prüfbereich keine 
Brutnachweise oder potenziell geeigneten Bruthabitate innerhalb des VSG bekannt. Auch im erweiterten 
Prüfbereich der Art sind keine Brutnachweise im VSG gelegen. Die Art brütet vorzugsweise in Laub- und 
Laub-Nadel-Mischwäldern, ersatzweise Feldgehölzen mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen. 
Lediglich im erweiterten Prüfbereich sind potenziell geeignete Bruthabitate im VSG vorhanden, sodass 
eine Ansiedlung dort nicht ausgeschlossen werden kann. 

Es verbleiben aufgrund der artspezifischen Prüfabstände und der Entfernung des VR Wind zum VSG 
bzw. zu Brutnachweisen oder potenziell geeigneten Bruthabitaten keine Erhaltungszielarten des VSG, 
welche gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) als empfindlich gegenüber Störwirkungen durch WEA 
einzustufen sind, als betrachtungsrelevant. Beeinträchtigungen des Schutzzwecks des VSG durch 
störungsbedingte anlage- oder betriebsbedingte Barrierewirkungen sowie bau- und betriebsbedingte 
Störwirkungen können daher von Vornherein ausgeschlossen werden. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Baubedingte Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich maßgeblich 
auf den Schutzzweck auswirken, konnten im Vorhinein ausgeschlossen werden, da keine 
störungsempfindlichen Arten des VSG betrachtungsrelevant verbleiben. Baubedingte Störungen 
weiterer Arten können aufgrund der Entfernung des VR Wind von den Brutplätzen ausgeschlossen 
werden. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) keine störungsempfindlichen Arten des VSG betrachtungsrelevant verblieben, 
sodass betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, die 
sich maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, ausgeschlossen werden können. 
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Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. 

Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbesondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf 
störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Anlagebedingte Barrierewirkungen für 
störungsempfindliche Vogelarten wurden bereits im Vorfeld ausgeschlossen (s.o.), sodass 
anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind somit insgesamt nicht zu erwarten sind. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Rotmilan, Schreiadler, Seeadler, Weißstorch und 
Schwarzstorch potenziell relevant. Daher ist zu prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig 
genutzte Nahrungshabitate oder Flugkorridore dieser kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten vorlie-
gen. 

Für Schreiadler, Seeadler, Schwarzstorch, Weißstorch und Rotmilan sind keine Brutnachweise bzw. 
potenziellen Brutplätze im zentralen Prüfbereich gelegen. Lediglich im jeweils erweiterten Prüfbereich 
sind aktuelle Brutnachweise bzw. potenziell geeignete Bruthabitate im VSG bekannt.  

Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Arten Weißstorch, Seeadler, 
Schwarzstorch und Rotmilan ist durch das VR Wind jedoch nicht zu rechnen, da es aufgrund der 
Habitatausstattung im Umfeld des VR Wind keine ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte 
Flugwege zwischen dem Brutplatz im VSG und Nahrungshabitaten gibt, für welche das VR Wind eine 
Barriere darstellen würde. 

Kollisionsbedingte Individuenverluste und Barrierewirkungen können für die Art Schreiadler nicht sicher 
ausgeschlossen werden, da nicht auszuschließen ist, dass die Grünlandflächen östlich sowie innerhalb 
des VR Wind regelmäßig von den im VSG potenziell brütenden Vögeln als Nahrungshabitat genutzt 
werden und somit das VR Wind regelmäßig durchflogen wird. 

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten 
und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit 
für die Art Schreiadler nicht ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 
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Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung nicht 
sicher ausgeschlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen ver-
träglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 

2.2.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II 

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung Stufe I konnten bereits Beeinträchtigungen für fol-

gende erhaltungszielgegenständliche Brut- und Rastvogelarten des VSG ausgeschlossen 

werden: 

 für sämtliche nicht windenergieempfindlichen Vogelarten 

 für sämtliche windenergieempfindlichen Vogelarten mit einem Prüfbereich kleiner als 

2.773 m (= Abstand VSG zum Plangebiet): Kranich (Brut), Lachmöwe, Rohrdommel, 

Rohrweihe, Schwarzmilan, Wachtelkönig, Wespenbussard 

 für die betrachtungsrelevanten windenergieempfindlichen Vogelarten: Fischadler, 

Rotmilan, Seeadler, Weißstorch, Schwarzstorch 

Des Weiteren werden folgende Wirkfaktoren keine erheblichen Beeinträchtigungen im Vogel-

schutzgebiet auslösen: 

 baubedingter Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch 

Flächeninanspruchnahme (Bauflächen, Baustraßen etc.) 

 baubedingte Störungen von geschützten Vogelarten durch Lärm, Erschütterungen, 

visuelle Wirkungen 

 anlagebedingter Verlust von Habitaten der geschützten Arten durch 

Flächeninanspruchnahme (WEA, Zuwegung) 

 anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende 

oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und 

Ruhegebiete) pendelnde störungsempfindliche Vogelarten 

 betriebsbedingte Störungen von geschützten Vogelarten insbesondere durch visuelle 

Wirkungen und Lärm 

 

Die oben genannten erhaltungszielgegenständlichen Arten und Wirkfaktoren sind nicht mehr 

Gegenstand der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung Stufe II. 

Auf Grundlage des Ergebnisses der Stufe I konnten für folgende erhaltungszielgegenständli-

che Brutvogelart erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden: 

 Schreiadler 
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Beeinträchtigungen für diese Vogelart entstehen durch: 

 betriebsbedingte Individuenverluste durch Kollisionen und Barrierewirkungen für Aus-

tauschbeziehungen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräu-

men (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) pendelnde kollisionsempfindliche Vogelarten  

Maßnahmen zur Minderung und Schadensbegrenzung 

Um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, werden folgende Maßnahmen zur Minde-

rung und Schadensbegrenzung der Prognose zugrunde gelegt, die auf der nachfolgenden 

Planungsebene im Einzelfall zu konkretisieren und festzulegen sind.  

Schreiadler (r) 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Kleinräumige Standortwahl (Micro-Siting) 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (ergänzend) 

Prognose der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen von erhaltungszielgegenständli-

chen Brut- und Rastvogelarten 

Die Verträglichkeitsprüfung bezieht sich auf die Auswirkungen der Planung, die auf Regional-

planungsebene erkennbar sind. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Schreiadlers innerhalb des artspezifischen Wirkbe-

reichs sind nicht sicher auszuschließen. 

Bei der Umsetzung der Maßnahmen bedarf es einer Begleitung durch Monitoring und Risiko-

management. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Minderung bzw. Schadensbegren-

zung können Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Individuenverluste durch Kollisionen 

und Barrierewirkungen für den Schreiadler hinreichend gemindert werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen auf die erhaltungszielgegenständliche Art des Vogelschutzge-

bietes können demnach ausgeschlossen werden. 

Kumulationswirkungen mit anderen Plänen und Projekten 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-
Verträglichkeitsabschätzung“.
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2.3 VR Wind 35 Kublank  

2.3.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 35 Kublank 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 
Das VR Wind befindet sich in den Gemeinden Groß 
Miltzow und Kublank, nordwestlich der Stadt Stras-
burg (Uckermark) und nördlich der Stadt Woldegk. Es 
hat eine Größe von etwa 87,3 ha. Im Plangebiet 
befinden sich bereits 8 WEA. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2547-471 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 5.783 m zu 
diesem. 
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Das Plangebiet umfasst insbesondere Ackerflächen, und Grünland, einen Feldsoll mit Gehölz- und He-
ckenstrukturen, Gehölzreihen, eine Gemeindestraße, eine Kreisstraße, eine Bundesautobahn sowie 
eine Gewässerachse. Im VR Wind befinden sich bereits 8 vorhandene Windenergieanlagen. Mit einem 
Zubau an WEA ist im südlichen und südwestlichen Teil des VR Wind zu rechnen. Zwischen dem VSG 
südöstlich des Plangebiets und dem Plangebiet verlaufen Schienen der Bahnstrecke Bützow-Szcecin. 
Zusätzlich liegt die Landstraße L 281 und der Ort Holzendorf zwischen VSG und Plangebiet. Ebenfalls 
sind ein Landwirtschaftsbetrieb und mehrere Gewerbegebiete zwischen VSG und Plangebiet gelegen. 
Ein Waldbereich befindet sich in direkter Linie des kleinsten Abstandes zwischen VSG und Plangebiet.  

Im VSG DE 2547-471 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' sind 
windenergiesensible Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO 
M-V definiert. Für diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren Prüfbereich (gem. 
BNatSchG bzw. AAB-WEA) kleiner als 5.783 m ist, können anlage-, betriebs- und baubedingte 
Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden, da sich das VR Wind in einem Abstand 
von mindestens 5.783 m Entfernung vom VSG 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker 
Hügellands' befindet. Diese Arten werden in der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung nicht weiter 
betrachtet. 

Beeinträchtigungen von Vogelarten, welche gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) als empfindlich gegen-
über Störwirkungen durch WEA einzustufen sind, konnten somit bereits aufgrund der artspezifischen 
Prüfabstände und der Entfernung zwischen VR Wind und dem VSG im Vorhinein ausgeschlossen wer-
den, sodass Beeinträchtigungen störungsempfindlicher Arten des VSG durch das VR Wind nicht zu er-
warten sind. 

Zentrale Prüfbereiche von windenergieempfindlichen Arten gemäß Anlage I BNatSchG sowie AAB-WEA 
2016 sind ebenfalls insgesamt nicht betroffen. Es verbleibt im räumlichen Bezug auf das VR Wind 35 
Kublank daher als einzige betrachtungsrelevante windenergieempfindliche Erhaltungszielart der 
Schwarzstorch (r, 7000 m), da sich das VR Wind innerhalb des erweiterten Prüfbereichs zum VSG 
befindet. 

Der Schwarzstorch brütet in Mecklenburg-Vorpommern in naturnahen Altholzbeständen und sucht seine 
Nahrung in Fließgewässern und auf grundwassernahen Grünlandflächen (AAB-WEA, LUNG 2016). Für 
den Schwarzstorch ist innerhalb des VSG 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker 
Hügellands' ein bekannter Brutwald gelegen. Das VR Wind 35 liegt jedoch außerhalb des erweiterten 
Prüfbereichs von 7.000 m zu diesem Brutwald. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch Flächen-
inanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des Plan-
gebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Baubedingte Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich maßgeblich 
auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können ausgeschlossen werden. Die 
Störungsempfindlichkeit des Schwarzstorchs bezieht sich gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) auf einen 
3.000 m Prüfbereich. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte Flä-
cheninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung zu 
diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlagebedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkungen für zie-
hende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) 
fliegende Vögel zu berücksichtigen. Anlagebedingte Beeinträchtigungen für störungsempfindliche Vo-
gelarten wurden bereits im Vorfeld ausgeschlossen (s.o.). Auch betriebsbedingte Beeinträchtigungen in 
Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG 
auswirken, konnten bereits ausgeschlossen werden, da keine störungsempfindlichen Erhaltungszielar-
ten betrachtungsrelevant verbleiben. 
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Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die einzige be-
trachtungsrelevant verbleibende kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Schwarzstorch (r, 7000 m) po-
tenziell relevant. Daher ist zu prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nah-
rungshabitate oder Flugkorridore zwischen Nahrungshabitaten und Brutplatz im VSG für diese Art vor-
liegen, für welche das VR Wind eine Barriere darstellen würde. 

Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Erhaltungszielart 
Schwarzstorch ist nicht zu rechnen, da das VR Wind außerhalb des erweiterten Prüfbereichs zum 
bekannten Brutwald des Schwarzstorchs im VSG liegt. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrier-
ewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken können somit insgesamt 
ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung ausge-
schlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 
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2.4 VR Wind 38 Pasenow 

2.4.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 38 Pasenow 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in den Gemeinden 
Lindetal, Neetzka und Woldegk (Stadt), südöstlich der 
Stadt Neetzka. Es hat eine Größe von etwa 409,1 ha. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2547-471 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 2.787 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst überwiegend landwirtschaftliche Flächen, Waldbereiche und kleinere 
Gehölzbereiche und -reihen, sowie Sölle, Gewässerachsen, Röhricht- und Schilfflächen und Wege. Mit 
einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu rechnen. Zwischen dem VSG östlich und südlich 
des Plangebiets und dem Plangebiet verlaufen die B104, L281, K103 und K104. Zusätzlich liegen Of-
fenlandbereiche, Siedlungsstrukturen, kleinere Waldbereiche und vereinzelt kleine Gewässer zwischen 
VSG und Plangebiet. Sieben WEA befinden sich zudem zwischen VSG südlich und Plangebiet. 
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Im VSG DE 2547-471 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' sind 
windenergiesensible Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO 
M-V definiert. Für diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren größter Prüfbereich 
(gem. Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 2.787 m 
ist, können anlage-, betriebs- und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen 
werden, da sich das VR Wind in einem Abstand von mindestens 2.787 m Entfernung vom VSG 
'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' befindet. Diese Arten werden in der 
vorliegenden Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 38 Pasenow die folgenden 
windenergiesensiblen Zielarten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind innerhalb der 
artspezifischen zentralen Prüfbereiche zum VSG befindet: 

Kollisionsgefährdete Arten5 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten6 

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten7 

Schreiadler (r, 3000 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) - 

 
Zusätzlich befindet sich das VR Wind im erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) der 
folgenden windenergieempfindlichen Zielarten: 

 Seeadler (r, 5000 m) 

 Rotmilan (r, 3500 m) 

 Fischadler (r, 3000 m) 

Die Bestände der Großvogelarten Schwarz- und Weißstorch, sowie Schrei-, See- und Fischadler werden 
in Mecklenburg-Vorpommern landesweit erfasst, sodass aktuelle Daten zu den Brutnachweisen 
vorliegen. Außerhalb der bekannten Brutnachweise wird für die Großvogel-Erhaltungszielarten daher 
nicht von einem Brutvorkommen im VSG ausgegangen. Für den erhaltungszielgegenständlichen 
Schwarzstorch, welcher in Mecklenburg-Vorpommern in naturnahen Altholzbeständen brütet und seine 
Nahrung in Fließgewässern und auf grundwassernahen Grünlandflächen sucht, ist im VSG ein 
bekannter Brutwald gelegen. Die Erhaltungszielart Seeadler, welcher einen Verbreitungsschwerpunkt in 
Mecklenburg-Vorpommern hat und eng an größere Gewässer gebunden ist, hat bekannte 
Brutnachweise im VSG DE 2547-471. Der Fischadler als Erhaltungszielart des VSG, für welchen 
Mecklenburg-Vorpommern etwa 30 % des deutschen Gesamtbestandes beherbergt, nutzt vorzugsweise 
herausragende Altbäume und ersatzweise Stromleitungsmasten in Gewässernähe als Bruthabitat. Im 
VSG DE 2547-471 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-LVO MV) sind 
Fischadlerbruten bekannt. Das VR Wind liegt jedoch außerhalb des artspezifischen erweiterten 
Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser Großvogelarten des VSG. Die Arten Schwarzstorch, 
Seeadler und Fischadler werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Schreiadler und Rotmilan des VSG als 
betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung beschränkt sich entsprechend auf diese Arten. 

Der Schreiadler bevorzugt störungsarme Waldgebiete mit ausgedehnten Altbeständen als Bruthabitat 
und ist auf feuchte Grünlandbereiche im näheren Umfeld zur Nahrungssuche angewiesen. In 
Mecklenburg-Vorpommern, wo etwa 80 % der gesamtdeutschen Schreiadler-Population brüten, sind 
Schreiadlerschutzareale ausgewiesen (LUNG MV, 2016). Innerhalb des VSG ist ein bekannter Brutwald 
gelegen und das VR Wind 38 liegt zwar außerhalb des zentralen (3.000 m), aber innerhalb des 
erweiterten Prüfbereichs (5.000 m) zu bekannten Horststandorten der Art. 

                                                

5 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

6 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

7 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Für die kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Rotmilan sind im zentralen Prüfbereich keine 
Brutnachweise oder potenziell geeigneten Bruthabitate innerhalb des VSG bekannt. Auch im erweiterten 
Prüfbereich der Art sind keine Brutnachweise im VSG gelegen. Die Art brütet bevorzugt in möglichst 
unzerschnittenen Landschaftsbereichen aus Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit 
Altbeständen und Altbäumen, insbesondere im Waldrandbereich, gelegentlich werden auch 
Feldgehölze und Baumreihen genutzt. Lediglich im erweiterten Prüfbereich sind potenziell geeignete 
Bruthabitate im VSG vorhanden, sodass eine Ansiedlung dort nicht ausgeschlossen werden kann. 

Es verbleiben aufgrund der artspezifischen Prüfabstände und der Entfernung des VR Wind zum VSG 
bzw. zu Brutnachweisen oder potenziell geeigneten Bruthabitaten keine Erhaltungszielarten des VSG, 
welche gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) als empfindlich gegenüber Störwirkungen durch WEA 
einzustufen sind, als betrachtungsrelevant. Beeinträchtigungen des Schutzzwecks des VSG durch 
störungsbedingte anlage- oder betriebsbedingte Barrierewirkungen sowie bau- und betriebsbedingte 
Störwirkungen können daher von Vornherein ausgeschlossen werden. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Baubedingte Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich maßgeblich 
auf den Schutzzweck auswirken, konnten im Vorhinein ausgeschlossen werden, da keine 
störungsempfindlichen Arten des VSG betrachtungsrelevant verbleiben. Baubedingte Störungen 
weiterer Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen der Arten im VSG 
ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) keine störungsempfindlichen Arten des VSG betrachtungsrelevant verblieben, 
sodass betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, die 
sich maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, ausgeschlossen werden können. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. 

Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbesondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf 
störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Anlagebedingte Barrierewirkungen für 
störungsempfindliche Vogelarten wurden bereits im Vorfeld ausgeschlossen (s.o.), sodass 
anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind somit insgesamt nicht zu erwarten sind. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Schreiadler und Rotmilan potenziell relevant. Da-
her ist zu prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flug-
korridore dieser kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten vorliegen. 

Für Schreiadler und Rotmilan sind keine Brutnachweise bzw. potenziellen Brutplätze im zentralen 
Prüfbereich gelegen. Lediglich im jeweils erweiterten Prüfbereich sind aktuelle Brutnachweise bzw. 
potenziell geeignete Bruthabitate bekannt. Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und 
Barrierewirkungen für die Arten ist durch das VR Wind jedoch nicht zu rechnen, da es aufgrund der 
Habitatausstattung im Umfeld des VR Wind keine ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte 
Flugwege zwischen den Brutplätzen im VSG und Nahrungshabitaten gibt, für welche das VR Wind eine 
Barriere darstellen würde.  
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Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten 
und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit 
insgesamt ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000 Verträglich-
keitsprüfung“. 

 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung ausge-
schlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 
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2.5 VR Wind 39 Woldegk 

2.5.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 39 Woldegk 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in der Gemeinde Woldegk 
(Stadt), südöstlich der Stadt Woldegk und westlich von 
Wolfshagen. Es hat eine Größe von etwa 314,4 ha. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2547-471 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG direkt angrenzend an zwei der vier Teilgebiete. 

Das Plangebiet umfasst vorwiegend landwirtschaftliche Flächen, Gehölze, Gehölzreihen, Hecken, 
Gewässerachsen, Röhricht und Schilf, ein landwirtschaftliches Betriebsgebäude sowie Straßen und 
Wege. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu rechnen. Das VSG besteht aus mehreren 
Teilgebieten westlich, nordöstlich und südöstlich vom Plangebiet. Zwischen Plangebiet und den nord-
östlichen Teilflächen des VSG verläuft die Bundesstraße 198. Zwischen dem südöstlichen Teilgebiet 
und dem VR Wind sind Grünlandflächen gelegen. 
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Im VSG DE 2547-471 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' sind folgende 
windenergiesensible Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO 
M-V definiert: 

Kollisionsgefährdete Arten8 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten9 

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten10 

Schreiadler (r, 3000 m) 

Rohrdommel (r, 500 m) 

Weißstorch (r, 1000 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) 

Rohrweihe (r, 500 m) 

Seeadler (r, 2000 m) 

Lachmöwe (r, 1000 m) 

Schwarzmilan (r, 1000 m) 

Rotmilan (r, 1200 m) 

Fischadler (r, 1000 m) 

Wespenbussard (r, 1000 m) 

Rohrdommel (r, 500 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) 

Wachtelkönig (r, 500 m) 

Kranich (r, 500 m) 

- 

 
Die Bestände der Großvogelarten Schwarz- und Weißstorch, sowie Schrei-, See- und Fischadler werden 
in Mecklenburg-Vorpommern landesweit erfasst, sodass aktuelle Daten zu den Brutnachweisen 
vorliegen. Außerhalb der bekannten Brutnachweise wird für die Großvogel-Erhaltungszielarten daher 
nicht von einem Brutvorkommen im VSG ausgegangen. Der Fischadler als Erhaltungszielart des VSG, 
für welchen Mecklenburg-Vorpommern etwa 30 % des deutschen Gesamtbestandes beherbergt, nutzt 
vorzugsweise herausragende Altbäume und ersatzweise Stromleitungsmasten in Gewässernähe als 
Bruthabitat. Im VSG DE 2547-471 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-
LVO MV) sind Fischadlerbruten bekannt. Auch für den erhaltungszielgegenständlichen Weißstorch sind 
im VSG DE 2547-471 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-LVO MV) 
Brutnachweise bekannt. Das VR Wind liegt jedoch außerhalb des artspezifischen erweiterten 
Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser Großvogelarten des VSG. Der Fischadler und der 
Weißstorch werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Rohrdommel, Lachmöwe, Rohrweihe, 
Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Schreiadler, Seeadler und Schwarzstorch, sowie die 
störungsempfindlichen Brutvogelarten Schwarzstorch, Rohrdommel, Wachtelkönig und Kranich des 
VSG als betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung beschränkt sich entsprechend auf diese Arten. 

Der Schwarzstorch brütet in Mecklenburg-Vorpommern in naturnahen Altholzbeständen und sucht seine 
Nahrung in Fließgewässern und auf grundwassernahen Grünlandflächen (AAB-WEA, LUNG 2016). Im 
VSG 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' ist ein bekannter Brutwald des 
Schwarzstorchs gelegen, welcher sich außerhalb des zentralen (3.000 m), aber innerhalb des 
erweiterten Prüfbereichs (7.000 m) um das VR Wind 39 befindet. Da sich der Brutwald außerhalb von 
3.000 m zum VR Wind befindet können störungsbedingte Beeinträchtigungen des Schwarzstorchs im 
Vorhinein ausgeschlossen werden. 

Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an 
Altbeständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG bekannte Brutnachweise gelegen. Das VR Wind 39 liegt innerhalb des 
zentralen Prüfbereichs (2.000 m) zu bekannten Horststandorten der Art im VSG. 

                                                

8 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

9 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

10 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Der Schreiadler bevorzugt störungsarme Waldgebiete mit ausgedehnten Altbeständen als Bruthabitat 
und ist auf feuchte Grünlandbereiche im näheren Umfeld zur Nahrungssuche angewiesen. In 
Mecklenburg-Vorpommern, wo etwa 80 % der gesamtdeutschen Schreiadler-Population brüten, sind 
Schreiadlerschutzareale ausgewiesen (LUNG MV, 2016). Innerhalb des VSG ist ein bekannter Brutwald 
gelegen und das VR Wind 39 liegt zwar außerhalb des zentralen (3.000 m), aber innerhalb des 
erweiterten Prüfbereichs (5.000 m) zu den bekannten Horststandorten der Art. 

Für die kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Lachmöwe sind keine Brutnachweise im artspezifischen 
zentralen Prüfbereich bekannt. Die Lachmöwe brütet bevorzugt auf störungsarmen ausgedehnten 
Verlandungszonen von Gewässern, sodass im relevanten Umfeld um das VR Wind eher keine 
geeigneten Bruthabitate der Art vorhanden sind.  

Die Rohrweihe nutzt bevorzugt störungsarme, weitgehend ungenutzte Röhrichte mit möglichst hohem 
Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten als Bruthabitat, nutzt aber auch kleinflächige Schilf- / 
Röhrichtbereiche zur Brut. Innerhalb des Nahbereichs von 400 m um das VR Wind finden sich im VSG 
Röhricht- / Schilfflächen, sodass eine Ansiedlung der Rohrweihe nicht ausgeschlossen werden kann. 
Auch für den Wespenbussard, sowie für Schwarz- und den Rotmilan finden sich im Nahbereich von 500 
m für diese Arten potenziell geeignete Bruthabitate in den Laub- und Laub-Nadel-Mischbeständen sowie 
Waldrändern, welche direkt an das VR Wind angrenzen und im VSG liegen.  

Für die Brutvogelart Rohrdommel, welche gem. AAB-WEA kollisionsgefährdet und störungsempfindlich 
eingestuft ist, liegen im relevanten Prüfbereich keine Brutnachweise innerhalb des VSG. Dommeln 
bevorzugen störungsarme Verlandungszonen, insbesondere große Alt-Schilf- und Röhrichtbestände als 
Bruthabitat. Eine Ansiedlung innerhalb von 500 m um das VR Wind ist daher aufgrund des Fehlens 
geeigneter Bruthabitate nicht zu erwarten. 

Für die störungsempfindlichen Erhaltungszielarten Wachtelkönig und Kranich sind keine Brutnachweise 
im artspezifischen Prüfbereich nach AAB-WEA bekannt. Der Wachtelkönig nutzt offenes, störungsarmes 
Feucht- und Nassgrünland zur Brut. Der Kranich brütet in nassen Waldbereichen, wasserführenden 
Söllen und Senken, Mooren, Sümpfen oder Verlandungszonen von Gewässern. Im VSG finden sich im 
relevanten Prüfbereich somit potenziell geeignete Bruthabitate für beide Arten, sodass eine Ansiedlung 
nicht ausgeschlossen werden kann. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Bezüglich baubedingter Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich 
maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, kann eine Beeinträchtigung der störungsempfindlichen 
Erhaltungszielart Kranich (Brut) nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, da die Art gem. AAB-WEA 
insbesondere gegenüber baubedingten Störungen empfindlich ist und innerhalb des relevanten Prüfbe-
reichs um das VR Wind potenziell geeignete Bruthabitate hat. Für den Kranich (Brut) beträgt der 
potenzielle Habitatverlust durch baubedingte Störungen innerhalb des VSG etwa 7,3 ha. Gemäß Lam-
brecht & Trautner (2007) wird der Habitatverlust der Art somit als erheblich eingestuft. Aufgrund 
der potenziell geeigneten Bruthabitate im VSG von Rot- und Schwarzmilan sowie Wespenbussard in 
unter 200 m bzw. 300 m Entfernung zum VR Wind können baubedingte Beeinträchtigungen für diese 
Arten im Horstbereich ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Der potenzielle Habitatverlust durch 
baubedingte Störungen innerhalb des VSG im jeweiligen Wirkbereich für baubedingte Störungen 
von Rot- und Schwarzmilan sowie Wespenbussard beträgt deutlich über 10 ha, sodass die Be-
einträchtigungen gemäß Lambrecht & Trautner (2007) als erheblich eingestuft werden. 
Baubedingte Störungen der weiteren Arten werden aufgrund der Entfernung von Brutnachweisen bzw. 
potenziellen Bruthabitaten zum VR Wind sowie der zeitlich begrenzten Bautätigkeit als nicht erheblich 
eingestuft. 
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Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) die Brutvogelarten Wachtelkönig und Kranich des VSG als empfindlich 
gegenüber betriebsbedingten Störwirkungen durch WEA einzustufen. Aufgrund der potenziellen 
Bruthabitate von Wachtelkönig und Kranich im artspezifisch relevanten Prüfbereich um das VR Wind 
können Beeinträchtigungen durch Störwirkungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Für die 
Art Wachtelkönig beträgt der potenzielle Habitatverlust durch betriebsbedingte Störungen innerhalb des 
VSG etwa 3,2 ha. Gemäß Lambrecht & Trautner (2007) wird der Habitatverlust der Art somit als 
erheblich eingestuft. Für den Kranich (Brut) beträgt der potenzielle Habitatverlust durch betriebsbedingte 
Störungen innerhalb des VSG etwa 7,3 ha. Gemäß Lambrecht & Trautner (2007) wird der Habitatverlust 
der Art somit ebenfalls als erheblich eingestuft. 

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitat-
verlusten, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit für 
Wachtelkönig und Kranich nicht ausgeschlossen werden. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen.  

Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbesondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf 
störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Relevant ist dies für die Brutvogelarten Wachtelkönig und 
Kranich. Eine erhebliche anlagebedingte Barrierewirkung durch das VR Wind ist für die 
störungssensiblen Brutvogelarten Wachtelkönig und Kranich jedoch nicht zu erwarten, da diese Arten 
gemäß AAB-WEA (LUNG MV, 2016) vor allem gegenüber betriebsbedingten Störwirkungen von WEA 
empfindlich sind. 

Erhebliche anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind sind somit für die 
betrachtungsrelevanten Vogelarten insgesamt nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, 
Wespenbussard, Schreiadler, Seeadler und Schwarzstorch potenziell relevant. Daher ist zu prüfen, ob 
ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flugkorridore dieser kol-
lisionsgefährdeten Erhaltungszielarten vorliegen. 

Aktuelle bekannte Brutnachweise des Seeadlers liegen innerhalb des artspezifischen zentralen 
Prüfbereichs der Arten um das VR Wind. Für Rohrweihe, Schwarz- und Rotmilan sowie Wespenbussard 
konnte eine Ansiedlung im Nahbereich aufgrund potenziell geeigneter Bruthabitate nicht 
ausgeschlossen werden. Somit können kollisionsbedingte Individuenverluste und Barrierewirkungen für 
diese Arten nicht sicher ausgeschlossen werden. 

Für Schreiadler und Schwarzstorch sind keine Brutnachweise im zentralen Prüfbereich gelegen. 
Lediglich im jeweils erweiterten Prüfbereich sind aktuelle Brutnachweise bekannt. Mit 
kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für den Schwarzstorch ist durch das VR 
Wind jedoch nicht zu rechnen, da es aufgrund der Habitatausstattung im Umfeld des VR Wind keine 
ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte Flugwege zwischen dem Brutwald im VSG und 
Nahrungshabitaten gibt, für welche das VR Wind eine Barriere darstellen würde. 

Kollisionsbedingte Individuenverluste und Barrierewirkungen können für den Schreiadler nicht sicher 
ausgeschlossen werden. Das VR Wind befindet sich zwischen mehreren Teilgebieten des VSG in 
welchen Schreiadlerbrutplätze bekannt sind. Es ist nicht auszuschließen, dass die Grünlandflächen auf 
dem VR Wind selbst sowie innerhalb des VSG regelmäßig von den Schreiadlern des 
gegenüberliegenden Teilgebietes als Nahrungshabitat genutzt werden und somit das VR Wind 
regelmäßig durchflogen wird. 
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Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenver-
lusten und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, 
können somit für Seeadler, Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard und Schreiad-
ler nicht ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung nicht si-
cher ausgeschlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen ver-
träglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 

2.5.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II 

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung Stufe I konnten bereits Beeinträchtigungen für fol-

gende erhaltungszielgegenständliche Brut- und Rastvogelarten des VSG ausgeschlossen 

werden: 

 für sämtliche nicht windenergieempfindlichen Vogelarten 

 für die betrachtungsrelevanten windenergieempfindlichen Vogelarten: Fischadler, 

Weißstorch, Lachmöwe, Rohrdommel, Schwarzstorch 

Des Weiteren werden folgende Wirkfaktoren keine erheblichen Beeinträchtigungen im Vogel-

schutzgebiet auslösen: 

 baubedingter Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch 

Flächeninanspruchnahme (Bauflächen, Baustraßen etc.) 

 anlagebedingter Verlust von Habitaten der geschützten Arten durch 

Flächeninanspruchnahme (WEA, Zuwegung) 

 anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende 

oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und 

Ruhegebiete) pendelnde störungsempfindliche Vogelarten 

 

Die oben genannten erhaltungszielgegenständlichen Arten und Wirkfaktoren sind nicht mehr 

Gegenstand der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung Stufe II. 

Auf Grundlage des Ergebnisses der Stufe I konnten für folgende erhaltungszielgegenständli-

che Brutvögel erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden: 

 Wachtelkönig (r) 
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 Kranich (r) 

 Seeadler (r) 

 Rohrweihe (r) 

 Rotmilan (r) 

 Wespenbussard (r) 

 Schreiadler (r) 

 Schwarzmilan (r) 

Beeinträchtigungen für diese Vogelarten entstehen durch: 

 baubedingte Störungen von geschützten Vogelarten durch Lärm, Erschütterungen, 

visuelle Wirkungen (Kranich (Brut), Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard) 

 betriebsbedingte Störungen von geschützten Vogelarten insbesondere durch visuelle 

Wirkungen und Lärm (Wachtelkönig, Kranich) 

 betriebsbedingte Individuenverluste durch Kollisionen und Barrierewirkungen für Aus-

tauschbeziehungen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräu-

men (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) pendelnde kollisionsempfindliche Vogelarten 

(Seeadler, Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Schreiadler) 

Maßnahmen zur Minderung und Schadensbegrenzung 

Um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, werden folgende Maßnahmen zur Minde-

rung und Schadensbegrenzung der Prognose zugrunde gelegt, die auf der nachfolgenden 

Planungsebene im Einzelfall zu konkretisieren und festzulegen sind.  

Wachtelkönig (r) 

 Einhalten des Abstands von 500 m zu Brutplätzen 

 Realisierung eines schallreduzierten Nachtbetriebs 

Kranich (r) 

 Einhalten des Abstands von 500 m zu Brutplätzen 

 Bauzeitenbeschränkung während der Brutzeit: April bis Juli  

Rohrweihe (r) 

 Bei einer Inanspruchnahme von Ackerflächen sowie in direkter Nähe (0-200m) zu Röh-

richten sind geeignete Bauzeitenbeschränkungen einzuhalten: 01.04. bis 31.08. 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 
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Rotmilan (r) 

 Mindestabstand zwischen Mast und Horstbaum: Rotorkreisfläche + 50 m 

 Bei Bautätigkeiten in direkter Nähe (0-300m) zu Horstbäumen sind geeignete Bauzeiten-

beschränkungen einzuhalten: 01.03. bis 31.07 

 Antikollisionssysteme 

oder 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (ergänzend) 

Schwarzmilan (r) 

 Bei Bautätigkeiten in direkter Nähe (0-300m) zu Horstbäumen sind geeignete Bauzeiten-

beschränkungen einzuhalten: 01.04. bis 31.07. 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (ergänzend) 

Wespenbussard (r) 

 Bei Bautätigkeiten in direkter Nähe (0-200m) zu Horstbäumen sind geeignete Bauzeiten-

beschränkungen einzuhalten: 15.04. bis 31.08. 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

Seeadler (r) 

 Antikollisionssysteme  

oder 
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 Phänologiebedingte Abschaltung 

Schreiadler (r) 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkbereichs von 

WEA (ergänzend) 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (ergänzend) 

Prognose der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen von erhaltungszielgegenständli-

chen Brut- und Rastvogelarten 

Die Verträglichkeitsprüfung bezieht sich auf die Auswirkungen der Planung, die auf Regional-

planungsebene erkennbar sind. 

Baubedingte Beeinträchtigungen von Kranich (Brut), Rotmilan, Schwarzmilan und Wespen-

bussard sowie betriebsbedingte Beeinträchtigungen von Wachtelkönig, Kranich (Brut), Rohr-

weihe, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Seeadler und Schreiadler innerhalb der art-

spezifischen Wirkbereiche sind nicht sicher auszuschließen. 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Minderung bzw. Schadensbegrenzung können 

Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Kollisionen für den Seeadler und den Schreiadler 

sowie Beeinträchtigungen durch baubedingte Störung von Kranich, Rotmilan, Schwarzmilan 

und Wespenbussard sowie Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Störung vom Wachtel-

könig hinreichend gemindert werden. Bei der Umsetzung der Maßnahmen bedarf es einer 

Begleitung durch Monitoring und Risikomanagement. Da sich der Bedarf von Minderungsmaß-

nahmen im Fall der Brutvogelarten Wachtelkönig, Kranich, Rotmilan, Schwarzmilan und Wes-

penbussard nicht auf vorhandene Artnachweise, sondern auf potenzielle Vorkommen bezieht, 

ist eine Widerlegung der Regelvermutung bzgl. der Notwendigkeit der Maßnahmen durch den 

Ausschluss der Lebensraumeignung auf Grundlage einer Biotopkartierung, oder durch den 

Ausschluss des Vorkommens der Art auf Grundlage aktueller Kartierdaten möglich. 

Da sich die Beurteilung des signifikant erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisikos von Rohr-

weihe, Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbussard im artspezifisch relevanten Nahbereich 

nach BNatSchG nicht auf vorhandene Artnachweise, sondern auf potenzielle Vorkommen be-

zieht, ist eine Widerlegung der Annahme eines geeigneten Bruthabitats im Nahbereich durch 

den Ausschluss der Lebensraumeignung auf Grundlage einer Biotopkartierung, oder durch 

den Ausschluss des Vorkommens der Art auf Grundlage aktueller Kartierdaten möglich. Unter 

Berücksichtigung der Maßnahmen zur Minderung bzw. Schadensbegrenzung kann das Risiko 

betriebsbedingter Kollisionen für Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbussard je 

nach Maßnahmentyp und Lage des Brutplatzes im jeweils zentralen Prüfbereich zum VR Wind 

hinreichend gemindert oder vermieden werden. Potenziell geeignete Brutplätze liegen jedoch 
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auch innerhalb des Nahbereiches von 400 m bzw. 500 m. Die phänologiebedingte Abschal-

tung während des Ausfliegens der Jungvögel kann somit das Kollisionsrisiko zwar während 

der Zeit des Ausfliegens der Jungvögel mindern; es verbleibt jedoch ein hohes Kollisionsrisiko 

für Brutpaare während der Zeit der Reviergründung und Balz sowie während der Aufzuchtzeit. 

Ggf. ist daher eine Erweiterung der phänologiebedingten Abschaltzeiten auf die Zeit der Re-

viergründung und Balz sowie der Jungenaufzucht zu prüfen. Die Beurteilung der Wirksamkeit 

dieser Maßnahme setzt Kenntnisse zum Habitatpotential und/oder zur Raumnutzung der ent-

sprechenden Arten vor Ort zwingend voraus. Nur so kann abgeschätzt werden, ob eine Len-

kung der Nahrungssuchflüge in sichere, anlagenferne Bereiche gelingen wird und die Maß-

nahme zur Verbesserung der Nahrungsressourcen beitragen kann. Erhebliche Beeinträchti-

gungen der erhaltungszielgegenständlichen, kollisionsgefährdeten Brutvogelarten Rohrweihe, 

Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbussard können daher ausschließlich unter der Maß-

gabe ausgeschlossen werden, dass der Zeitraum für die phänologiebedingte Abschaltung auf 

die gesamte Brutperiode erweitert wird oder ein Brutvorkommen im Nahbereich ausgeschlos-

sen werden kann. Ggf. ist zu prüfen, ob die Installation eines Antikollisionssystems für den 

Rotmilan zielführend ist. Eine entsprechende Anordnung geeigneter Maßnahmen ist durch 

eine differenzierte Prüfung auf nachgelagerter Ebene weiter zu konkretisieren. 

Betriebsbedingte Störungen des Kranichs können nicht hinreichend gemindert werden, da das 

VR Wind 39 direkt angrenzend an potenzielle Bruthabitate des Kranichs liegt und davon aus-

zugehen ist, dass WEA innerhalb des artspezifischen Prüfabstands errichtet werden. Da sich 

die Beurteilung der betriebsbedingten Störung vom Kranich im artspezifischen Prüfabstand 

sich nicht auf vorhandene Artnachweise, sondern auf potenzielle Vorkommen bezieht, ist eine 

Widerlegung der Annahme eines geeigneten Bruthabitats durch den Ausschluss der Lebens-

raumeignung auf Grundlage einer Biotopkartierung, oder durch den Ausschluss des Vorkom-

mens der Art auf Grundlage aktueller Kartierdaten möglich.  

Zusammenfassend können erhebliche Beeinträchtigungen auf die erhaltungszielgegenständ-

liche Art Kranich des Vogelschutzgebietes demnach nicht ausgeschlossen werden. Erhebliche 

Beeinträchtigungen des VSG durch das VR Wind können durch eine Verkleinerung des Plan-

gebietes auf der dem VSG zugewandten Seite ausgeschlossen werden, sodass der Abstand 

zwischen VR Wind und potenziellem Habitat vom Kranich mindestens so groß ist wie der art-

spezifisch relevante Prüfbereich. 

Kumulationswirkungen mit anderen Plänen und Projekten 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-

Verträglichkeitsabschätzung“.



Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 
 
VSG „Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands“ (DE 2547-471) 

 

 

 Seite 23 

2.6 VR Wind 40 Oltschlott 

2.6.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 40 Oltschlott 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in den Gemeinden Lindetal 
und Woldegk (Stadt), östlich der Ortschaften Leppin 
und Ballin. Es hat eine Größe von etwa 169,3 ha. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2547-471 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 755 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst landwirtschaftliche Flächen mit Gehölzreihen, Gehölzen und Hecken, eine 
kleine Waldfläche, Gewässerachsen, eine Freileitung und Straßen. Mit einem Zubau an WEA ist im 
gesamten VR Wind zu rechnen. Zwischen dem VSG östlich, südlich und südwestlich des Plangebietes 
und dem Plangebiet verlaufen die Bundesstraße 198, sowie die Kreisstraßen 97, 99, 100 und 104. Zu-
sätzlich liegen Offenlandbereiche, Siedlungsbereiche und kleinflächig Waldbereiche zwischen VSG und 
Plangebiet. 
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Im VSG DE 2547-471 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' sind 
windenergiesensible Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO 
M-V definiert. Für diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren größter Prüfbereich 
(gem. Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 755 m ist, 
können anlage-, betriebs- und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen 
werden, da sich das VR Wind in einem Abstand von mindestens 755 m Entfernung vom VSG 'Feldberger 
Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' befindet. Diese Arten werden in der vorliegenden 
Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 40 Oltschlott die folgenden 
windenergiesensiblen Zielarten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind innerhalb der 
artspezifischen zentralen Prüfbereiche zum VSG befindet: 

Kollisionsgefährdete Arten11 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten12 

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten13 

Schreiadler (r, 3000 m) 

Weißstorch (r, 1000 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) 

Seeadler (r, 2000 m) 

Lachmöwe (r, 1000 m) 

Schwarzmilan (r, 1000 m) 

Rotmilan (r, 1200 m) 

Fischadler (r, 1000 m) 

Wespenbussard (r, 1000 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) - 

 
Zusätzlich befindet sich das VR Wind im erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) der 
folgenden windenergieempfindlichen Zielarten: 

 Rohrweihe (r, 2500 m)  

Für die betrachtungsrelevante Brutvogelart Lachmöwe sind im artspezifischen erweiterten Prüfbereich 
(gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) keine Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Auch eine 
Ansiedlung im relevanten Prüfbereich innerhalb des VSG kann aufgrund des Fehlens potenziell 
geeigneter Bruthabitate für diese Art ausgeschlossen werden. Die Bestände der Großvogelarten 
Schwarz- und Weißstorch, sowie Schrei-, See- und Fischadler werden in Mecklenburg-Vorpommern 
landesweit erfasst, sodass aktuelle Daten zu den Brutnachweisen vorliegen. Außerhalb der bekannten 
Brutnachweise wird für die Großvogel-Erhaltungszielarten daher nicht von einem Brutvorkommen im 
VSG ausgegangen. Die Erhaltungszielart Seeadler, welcher einen Verbreitungsschwerpunkt in 
Mecklenburg-Vorpommern hat und eng an größere Gewässer gebunden ist, hat bekannte 
Brutnachweise im VSG DE 2547-471. Das VR Wind liegt jedoch außerhalb des artspezifischen 
erweiterten Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser Großvogelart des VSG. Die Arten Lachmöwe 
und Seeadler werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Schreiadler, Fischadler, Schwarzstorch, 
Weißstorch, Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbussard, sowie die störungsempfindliche 
Brutvogelart Schwarzstorch des VSG als betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung beschränkt sich 
entsprechend auf diese Arten. 

                                                

11 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

12 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

13 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Der Schwarzstorch brütet in Mecklenburg-Vorpommern in naturnahen Altholzbeständen und sucht seine 
Nahrung in Fließgewässern und auf grundwassernahen Grünlandflächen (AAB-WEA, LUNG 2016). Im 
VSG 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' ist ein bekannter Brutwald des 
Schwarzstorchs gelegen, welcher sich innerhalb des zentralen Prüfbereichs (3.000 m) um das VR Wind 
40 befindet. 

Der Weißstorch hat seine Horststandorte vorwiegend in Siedlungsbereichen und nutzt zur Nahrungssu-
che vorzugsweise frische bis nasse Grünlandflächen. Im VSG 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des 
Woldegker Hügellands' (bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze; vgl. Natura 2000-LVO MV) 
sind Brutnachweise des Weißstorchs bekannt, welche sich innerhalb des zentralen Prüfbereichs (1.000 
m) um das VR Wind 40 befinden. 

Der Schreiadler bevorzugt störungsarme Waldgebiete mit ausgedehnten Altbeständen als Bruthabitat 
und ist auf feuchte Grünlandbereiche im näheren Umfeld zur Nahrungssuche angewiesen. In Mecklen-
burg-Vorpommern, wo etwa 80 % der gesamtdeutschen Schreiadler-Population brüten, sind Schreiad-
lerschutzareale ausgewiesen (LUNG MV, 2016). Innerhalb des VSG ist ein bekannter Brutwald gelegen 
und das VR Wind 40 liegt zwar außerhalb des zentralen (3.000 m), aber innerhalb des erweiterten Prüf-
bereichs (5.000 m) zu bekannten Horststandorten der Art. 

Der Fischadler nutzt herausragende Altbäume in Wäldern oder Waldrändern, ersatzweise auch 
Stromleitungsmasten als Bruthabitat und ist auf fischreiche Gewässer für die Nahrungssuche 
angewiesen. Mecklenburg-Vorpommern beherbergt etwa 30 % des deutschen Fischadler-
Gesamtbestandes (LUNG MV, 2016). Im VSG 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker 
Hügellands' (bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze; vgl. Natura 2000-LVO MV) sind 
Brutnachweise des Fischadlers bekannt, welche sich innerhalb des zentralen Prüfbereichs (1.000 m) 
um das VR Wind 40 befinden. 

Für die kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Rotmilan sind keine Brutnachweise im artspezifischen 
zentralen Prüfbereich bekannt. Die Art brütet bevorzugt in möglichst unzerschnittenen 
Landschaftsbereichen aus Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen und 
Altbäumen, insbesondere im Waldrandbereich, gelegentlich werden auch Feldgehölze und Baumreihen 
genutzt. Im VSG finden sich im zentralen Prüfbereich somit potenziell geeignete Bruthabitate dieser Art, 
sodass eine Ansiedlung nicht ausgeschlossen werden kann.  

Für die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Rohrweihe, Schwarzmilan und Wespenbussard sind 
im zentralen Prüfbereich keine Brutnachweise oder potenziell geeigneten Bruthabitate innerhalb des 
VSG bekannt. Auch im erweiterten Prüfbereich der Arten sind keine Brutnachweise im VSG gelegen. 
Die Arten Schwarzmilan und Wespenbussard brüten bevorzugt in möglichst unzerschnittenen 
Landschaftsbereichen aus Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen und 
Altbäumen. Der Schwarzmilan brütet insbesondere im Waldrandbereich in der Nähe von Gewässern. 
Die Art Rohrweihe bevorzugt störungsarme, weitgehend ungenutzte Röhrichte mit hohem Anteil an flach 
überstauten Wasserröhrichten sowie geringem Druck durch Bodenprädatoren als Bruthabitat, aber auch 
kleinflächige Schilf- / Röhrichtbereiche werden zur Brut genutzt. Lediglich im erweiterten Prüfbereich 
sind potenziell geeignete Bruthabitate im VSG vorhanden, sodass eine Ansiedlung dort nicht 
ausgeschlossen werden kann. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Bezüglich baubedingter Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich 
maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, können erhebliche Beeinträchtigungen der 
störungsempfindlichen Art Schwarzstorch aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen 
des VSG ausgeschlossen werden. Baubedingte Störungen weiterer Arten werden aufgrund der 
Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen des VSG ebenfalls ausgeschlossen. 
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Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten ist gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) die Brutvogelart Schwarzstorch des VSG als empfindlich gegenüber 
betriebsbedingten Störwirkungen durch WEA einzustufen. Aufgrund der bekannten Brutnachweise der 
Erhaltungszielart Schwarzstorch im artspezifisch relevanten Prüfbereich um das VR Wind können 
Beeinträchtigungen durch Störwirkungen für diese Art nicht ausgeschlossen werden.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder 
Habitatverlusten, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit 
für die Art Schwarzstorch nicht ausgeschlossen werden. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbe-
sondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Relevant 
ist dies für die Brutvogelart Schwarzstorch. Eine erhebliche anlagebedingte Barrierewirkung durch das 
VR Wind ist für die störungssensible Brutvogelart Schwarzstorch jedoch nicht zu erwarten, da diese Art 
gemäß AAB-WEA (LUNG MV, 2016) vor allem gegenüber betriebsbedingten Störwirkungen von WEA 
empfindlich ist. 

Erhebliche anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind sind somit für die 
betrachtungsrelevanten Vogelarten insgesamt nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Schreiadler, Fischadler, Schwarzstorch, 
Weißstorch, Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbussard potenziell relevant. Daher ist zu 
prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flugkorridore 
dieser kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten vorliegen. 

Aktuelle bekannte Brutnachweise bzw. potenzielle Brutplätze von Fischadler, Schwarzstorch, 
Weißstorch und Rotmilan liegen innerhalb des artspezifischen zentralen Prüfbereichs der Arten um das 
VR Wind. Somit können kollisionsbedingte Individuenverluste und Barrierewirkungen für diese Arten 
nicht sicher ausgeschlossen werden. 

Für Schreiadler, Rohrweihe, Schwarzmilan und Wespenbussard sind keine Brutnachweise bzw. 
potenziellen Brutplätze im zentralen Prüfbereich gelegen. Lediglich im jeweils erweiterten Prüfbereich 
sind aktuelle Brutnachweise bzw. potenziell geeignete Bruthabitate bekannt. Mit kollisionsbedingten 
Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Arten ist durch das VR Wind jedoch nicht zu rechnen, 
da es aufgrund der Habitatausstattung im Umfeld des VR Wind keine ernstzunehmenden Hinweise auf 
regelmäßig genutzte Flugwege zwischen dem Brutplatz im VSG und Nahrungshabitaten gibt, für welche 
das VR Wind eine Barriere darstellen würde.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenver-
lusten und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, 
können somit für Fischadler, Schwarzstorch, Weißstorch und Rotmilan nicht ausgeschlossen 
werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 
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Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung nicht si-
cher ausgeschlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen ver-
träglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 

2.6.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II 

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung Stufe I konnten bereits Beeinträchtigungen für fol-

gende erhaltungszielgegenständliche Brut- und Rastvogelarten des VSG ausgeschlossen 

werden: 

 für sämtliche nicht windenergieempfindlichen Vogelarten 

 für sämtliche windenergieempfindlichen Vogelarten mit einem Prüfbereich kleiner als 755 

m (= Abstand VSG zum Plangebiet): Rohrdommel, Wachtelkönig, Kranich (Brut) 

 für die betrachtungsrelevanten windenergieempfindlichen Vogelarten: Lachmöwe, 

Seeadler, Schreiadler, Rohrweihe, Schwarzmilan, Wespenbussard 

Des Weiteren werden folgende Wirkfaktoren keine erheblichen Beeinträchtigungen im Vogel-

schutzgebiet auslösen: 

 baubedingter Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch 

Flächeninanspruchnahme (Bauflächen, Baustraßen etc.) 

 baubedingte Störungen von geschützten Vogelarten durch Lärm, Erschütterungen, 

visuelle Wirkungen 

 anlagebedingter Verlust von Habitaten der geschützten Arten durch 

Flächeninanspruchnahme (WEA, Zuwegung) 

 anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende 

oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und 

Ruhegebiete) pendelnde störungsempfindliche Vogelarten 

 

Die oben genannten erhaltungszielgegenständlichen Arten und Wirkfaktoren sind nicht mehr 

Gegenstand der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung Stufe II. 

Auf Grundlage des Ergebnisses der Stufe I konnten für folgende erhaltungszielgegenständli-

che Brutvögel erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden: 

 Schwarzstorch (r) 

 Weißstorch (r) 

 Fischadler (r) 

 Rotmilan (r) 
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Beeinträchtigungen für diese Vogelarten entstehen durch: 

 betriebsbedingte Störungen von geschützten Vogelarten insbesondere durch visuelle 

Wirkungen und Lärm (Schwarzstorch) 

 betriebsbedingte Individuenverluste durch Kollisionen und Barrierewirkungen für Aus-

tauschbeziehungen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräu-

men (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) pendelnde kollisionsempfindliche Vogelarten 

(Schwarzstorch, Weißstorch, Fischadler, Rotmilan) 

Maßnahmen zur Minderung und Schadensbegrenzung 

Um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, werden folgende Maßnahmen zur Minde-

rung und Schadensbegrenzung der Prognose zugrunde gelegt, die auf der nachfolgenden 

Planungsebene im Einzelfall zu konkretisieren und festzulegen sind.  

Schwarzstorch (r) 

 Einhalten des Abstands von 3.000 m zu Brutwäldern 

 Bei Bautätigkeiten in direkter Nähe (0-500 m) zu Horstbäumen sind geeignete Bauzeiten-

beschränkungen einzuhalten: 15.03. bis 31.08. 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Kleinräumige Standortwahl (Micro-Siting) 

 Maßnahmen zur Neuschaffung oder Verbesserung von Nahrungshabitaten außerhalb 

des Wirkungsbereichs der WEA (ergänzend): z.B. die Renaturierung von Fließgewässern 

mit Wiedervernässung von Senken einschließlich Gewährleistung einer extensiven 

Feuchtwiesennutzung 

Weißstorch (r) 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (ergänzend) 

Fischadler (r) 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Kleinräumige Standortwahl (Micro-Siting) 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 
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Rotmilan (r) 

 Antikollisionssysteme 

oder 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Kleinräumige Standortwahl (Micro-Siting) 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (ergänzend) 

 

Prognose der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen von erhaltungszielgegenständli-

chen Brut- und Rastvogelarten 

Die Verträglichkeitsprüfung bezieht sich auf die Auswirkungen der Planung, die auf Regional-

planungsebene erkennbar sind. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Schwarzstorchs, Weißstorchs, Fischadlers und des 

Rotmilans innerhalb der artspezifischen Wirkbereiche sind nicht sicher auszuschließen. 

Da sich der Bedarf von Minderungsmaßnahmen im Fall der Art Rotmilan nicht auf vorhandene 

Artnachweise, sondern auf potenzielle Vorkommen bezieht, ist eine Widerlegung der Regel-

vermutung bzgl. der Notwendigkeit der Maßnahmen durch den Ausschluss der Lebens-

raumeignung auf Grundlage einer Biotopkartierung, oder durch den Ausschluss des Vorkom-

mens der Art auf Grundlage aktueller Kartierdaten möglich. Bei der Umsetzung der oben dar-

gestellten Maßnahmen bedarf es einer Begleitung durch Monitoring und Risikomanagement. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen zur Minderung bzw. Schadensbe-

grenzung können Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Kollisionen für den Fischadler, 

Weißstorch, Schwarzstorch und den Rotmilan hinreichend gemindert werden. 

Betriebsbedingte Störungen des Schwarzstorchs können nicht hinreichend gemindert werden, 

da das VR Wind bis auf 2.900 m an einen Brutwald der Art heranreicht und davon auszugehen 

ist, dass WEA innerhalb des artspezifischen Prüfabstands errichtet werden.  

Zusammenfassend können erhebliche Beeinträchtigungen auf die erhaltungszielgegenständ-

liche Art Schwarzstorch des Vogelschutzgebietes demnach nicht sicher ausgeschlossen wer-

den. Erhebliche Beeinträchtigungen des VSG durch das VR Wind können durch eine Verklei-

nerung des Plangebietes auf der dem VSG zugewandten Seite ausgeschlossen werden, so-

dass der Abstand zwischen VR Wind und potenziellem Habitat vom Schwarzstorch mindes-

tens so groß ist wie der artspezifisch relevante Prüfbereich. 
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Kumulationswirkungen mit anderen Plänen und Projekten 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-

Verträglichkeitsabschätzung“.
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2.7 VR Wind 42 Triepkendorf 

2.7.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 42 Triepkendorf 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in der Gemeinde 
Feldberger Seenlandschaft, östlich der Ortschaft 
Gräpkenteich und nordöstlich der Stadt Triepkendorf. 
Es hat eine Größe von etwa 57,8 ha. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2547-471 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 346 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst hauptsächlich landwirtschaftliche Flächen sowie Gehölze und kleine Gewässer. 
Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu rechnen. Zwischen dem VSG nördlich des Plan-
gebietes und dem Plangebiet liegt in direkter Linie ein Waldbereich dazwischen. 
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Im VSG DE 2547-471 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' sind folgende 
windenergiesensible Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO 
M-V definiert: 

Kollisionsgefährdete Arten14 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten15 

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten16 

Schreiadler (r, 3000 m) 

Rohrdommel (r, 500 m) 

Weißstorch (r, 1000 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) 

Rohrweihe (r, 500 m) 

Seeadler (r, 2000 m) 

Lachmöwe (r, 1000 m) 

Schwarzmilan (r, 1000 m) 

Rotmilan (r, 1200 m) 

Fischadler (r, 1000 m) 

Wespenbussard (r, 1000 m) 

Rohrdommel (r, 500 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) 

Wachtelkönig (r, 500 m) 

Kranich (r, 500 m) 

- 

 
Für die betrachtungsrelevanten Brutvogelarten Rohrdommel, Wachtelkönig, Kranich (Brut) und 
Lachmöwe sind im artspezifischen erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) keine 
Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Auch eine Ansiedlung im jeweils relevanten Prüfbereich 
innerhalb des VSG kann aufgrund des Fehlens potenziell geeigneter Bruthabitate für diese Arten 
ausgeschlossen werden. Die Bestände der Großvogelarten Schwarz- und Weißstorch, sowie Schrei-, 
See- und Fischadler werden in Mecklenburg-Vorpommern landesweit erfasst, sodass aktuelle Daten zu 
den Brutnachweisen vorliegen. Außerhalb der bekannten Brutnachweise wird für die Großvogel-
Erhaltungszielarten daher nicht von einem Brutvorkommen im VSG ausgegangen. Für den 
erhaltungszielgegenständlichen Schwarzstorch, welcher in Mecklenburg-Vorpommern in naturnahen 
Altholzbeständen brütet und seine Nahrung in Fließgewässern und auf grundwassernahen 
Grünlandflächen sucht, ist im VSG ein bekannter Brutwald gelegen. Für den betrachtungsrelevanten 
Schreiadler sind in Mecklenburg-Vorpommern gem. AAB-WEA Schreiadlerschutzareale ausgewiesen. 
Im VSG ist ein bekannter Schreiadler-Brutwald gelegen. Der Fischadler als Erhaltungszielart des VSG, 
für welchen Mecklenburg-Vorpommern etwa 30 % des deutschen Gesamtbestandes beherbergt, nutzt 
vorzugsweise herausragende Altbäume und ersatzweise Stromleitungsmasten in Gewässernähe als 
Bruthabitat. Im VSG DE 2547-471 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-
LVO MV) sind Fischadlerbruten bekannt. Das VR Wind liegt jedoch außerhalb des artspezifischen 
erweiterten Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser Großvogelarten des VSG. Die Arten 
Rohrdommel, Wachtelkönig, Kranich (Brut), Lachmöwe, Schwarzstorch, Schreiadler und Fischadler 
werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Seeadler, Weißstorch, Rohrweihe, 
Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbussard des VSG als betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung 
beschränkt sich entsprechend auf diese Arten. 

Der Weißstorch hat seine Horststandorte vorwiegend in Siedlungsbereichen und nutzt zur 
Nahrungssuche vorzugsweise frische bis nasse Grünlandflächen. Im VSG 'Feldberger Seenlandschaft 
und Teile des Woldegker Hügellands' (bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze; vgl. Natura 
2000-LVO MV) sind Brutnachweise des Weißstorchs bekannt, welche sich außerhalb des zentralen 
(1.000 m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (2.000 m) um das VR Wind 42 befinden. 

                                                

14 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

15 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

16 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an 
Altbeständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG bekannte Brutnachweise gelegen. Das VR Wind 42 liegt außerhalb 
des zentralen (2.000 m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (5.000 m) zu bekannten 
Horststandorten der Art im VSG. 

Die Arten Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbussard brüten bevorzugt in möglichst unzerschnittenen 
Landschaftsbereichen aus Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen und 
Altbäumen. Der Schwarzmilan brütet insbesondere im Waldrandbereich in der Nähe von Gewässern, 
der Rotmilan im Waldrandbereich, nutzt gelegentlich aber auch Feldgehölze und Baumreihen zur Brut. 
Im VSG finden sich im jeweiligen Nahbereich somit potenziell geeignete Bruthabitate für Rot- und 
Schwarzmilan, sowie Wespenbussard, sodass eine Ansiedlung nicht ausgeschlossen werden kann. 

Für die kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Rohrweihe sind im zentralen Prüfbereich keine 
Brutnachweise oder potenziell geeigneten Bruthabitate innerhalb des VSG bekannt. Auch im erweiterten 
Prüfbereich der Art sind keine Brutnachweise im VSG gelegen. Die Art nutzt störungsarme, weitgehend 
ungenutzte Röhrichte mit hohem Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten sowie geringem Druck 
durch Bodenprädatoren als Bruthabitat, aber auch kleinflächige Schilf- / Röhrichtbereiche werden zur 
Brut genutzt. Lediglich im erweiterten Prüfbereich sind potenziell geeignete Bruthabitate im VSG 
vorhanden, sodass eine Ansiedlung dort nicht ausgeschlossen werden kann. 

Es verbleiben aufgrund der artspezifischen Prüfabstände und der Entfernung des VR Wind zum VSG 
bzw. zu Brutnachweisen oder potenziell geeigneten Bruthabitaten keine Erhaltungszielarten des VSG, 
welche gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) als empfindlich gegenüber Störwirkungen durch WEA 
einzustufen sind, als betrachtungsrelevant. Beeinträchtigungen des Schutzzwecks des VSG durch 
störungsbedingte anlage- oder betriebsbedingte Barrierewirkungen sowie bau- und betriebsbedingte 
Störwirkungen können daher von Vornherein ausgeschlossen werden. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Baubedingte Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich maßgeblich 
auf den Schutzzweck auswirken, konnten im Vorhinein ausgeschlossen werden, da keine 
störungsempfindlichen Arten des VSG betrachtungsrelevant verbleiben. Baubedingte Störungen 
weiterer Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen des VSG 
ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) keine störungsempfindlichen Arten des VSG betrachtungsrelevant verblieben, 
sodass betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, die 
sich maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, ausgeschlossen werden können. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbe-
sondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. 
Anlagebedingte Barrierewirkungen für störungsempfindliche Vogelarten wurden bereits im Vorfeld 
ausgeschlossen (s.o.), sodass anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind somit insgesamt 
nicht zu erwarten sind. 
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Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Seeadler, Weißstorch, Rohrweihe, 
Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbussard potenziell relevant. Daher ist zu prüfen, ob ernst zu neh-
mende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flugkorridore dieser kollisionsgefähr-
deten Erhaltungszielarten vorliegen. 

Aktuelle bekannte Brutnachweise bzw. potenzielle Brutplätze von Schwarzmilan, Rotmilan und 
Wespenbussard liegen innerhalb des artspezifischen Nahbereichs der Arten um das VR Wind. Somit 
können kollisionsbedingte Individuenverluste und Barrierewirkungen für diese Arten nicht sicher 
ausgeschlossen werden. 

Für Seeadler, Weißstorch und Rohrweihe sind keine Brutnachweise bzw. potenziellen Brutplätze im 
zentralen Prüfbereich gelegen. Lediglich im jeweils erweiterten Prüfbereich sind aktuelle Brutnachweise 
bzw. potenziell geeignete Bruthabitate bekannt. Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und 
Barrierewirkungen für die Arten ist durch das VR Wind jedoch nicht zu rechnen, da es aufgrund der 
Habitatausstattung im Umfeld des VR Wind keine ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte 
Flugwege zwischen dem Brutplatz im VSG und Nahrungshabitaten gibt, für welche das VR Wind eine 
Barriere darstellen würde.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenver-
lusten und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, 
können somit für Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbussard nicht ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung nicht si-
cher ausgeschlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen ver-
träglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 

 

1. Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II 

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung Stufe I konnten bereits Beeinträchtigungen für fol-

gende erhaltungszielgegenständliche Brut- und Rastvogelarten des VSG ausgeschlossen 

werden: 

 für sämtliche nicht windenergieempfindlichen Vogelarten 

 für die betrachtungsrelevanten windenergieempfindlichen Vogelarten: Rohrdommel, 

Wachtelkönig, Kranich (Brut), Lachmöwe, Schwarzstorch, Schreiadler, Fischadler, 

Seeadler, Weißstorch, Rohrweihe 

Des Weiteren werden folgende Wirkfaktoren keine erheblichen Beeinträchtigungen im Vogel-

schutzgebiet auslösen: 
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 baubedingter Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch 

Flächeninanspruchnahme (Bauflächen, Baustraßen etc.) 

 baubedingte Störungen von geschützten Vogelarten durch Lärm, Erschütterungen, 

visuelle Wirkungen 

 anlagebedingter Verlust von Habitaten der geschützten Arten durch 

Flächeninanspruchnahme (WEA, Zuwegung) 

 anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende 

oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und 

Ruhegebiete) pendelnde störungsempfindliche Vogelarten 

 betriebsbedingte Störungen von geschützten Vogelarten insbesondere durch visuelle 

Wirkungen und Lärm 

 

Die oben genannten erhaltungszielgegenständlichen Arten und Wirkfaktoren sind nicht mehr 

Gegenstand der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung Stufe II. 

Auf Grundlage des Ergebnisses der Stufe I konnten für folgende erhaltungszielgegenständli-

che Brutvögel erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden: 

 Rotmilan (r) 

 Wespenbussard (r) 

 Schwarzmilan (r) 

Beeinträchtigungen für diese Vogelarten entstehen durch: 

 betriebsbedingte Individuenverluste durch Kollisionen und Barrierewirkungen für Aus-

tauschbeziehungen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräu-

men (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) pendelnde kollisionsempfindliche Vogelarten 

(Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard) 

Maßnahmen zur Minderung und Schadensbegrenzung 

Um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, werden folgende Maßnahmen zur Minde-

rung und Schadensbegrenzung der Prognose zugrunde gelegt, die auf der nachfolgenden 

Planungsebene im Einzelfall zu konkretisieren und festzulegen sind.  

Rotmilan (r) 

 Antikollisionssysteme 

oder 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (ergänzend) 
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Schwarzmilan (r) 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (ergänzend) 

Wespenbussard (r) 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

Prognose der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen von erhaltungszielgegenständli-

chen Brut- und Rastvogelarten 

Die Verträglichkeitsprüfung bezieht sich auf die Auswirkungen der Planung, die auf Regional-

planungsebene erkennbar sind. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Rotmilans, Schwarzmilans und des Wespenbus-

sards innerhalb der artspezifischen Wirkbereiche sind nicht sicher auszuschließen. 

Da sich die Beurteilung des signifikant erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisikos von Rotmi-

lan, Schwarzmilan und Wespenbussard im artspezifisch relevanten Nahbereich nach 

BNatSchG nicht auf vorhandene Artnachweise, sondern auf potenzielle Vorkommen bezieht, 

ist eine Widerlegung der Annahme eines geeigneten Bruthabitats im Nahbereich durch den 

Ausschluss der Lebensraumeignung auf Grundlage einer Biotopkartierung, oder durch den 

Ausschluss des Vorkommens der Arten auf Grundlage aktueller Kartierdaten möglich. Unter 

Berücksichtigung der Maßnahmen zur Minderung bzw. Schadensbegrenzung kann das Risiko 

betriebsbedingter Kollisionen für den Rotmilan, Schwarzmilan und Wespenbussard je nach 

Maßnahmentyp und Lage des Brutplatzes im jeweils zentralen Prüfbereich zum VR Wind hin-

reichend gemindert oder vermieden werden. Potenziell geeignete Brutplätze liegen jedoch 

auch innerhalb des Nahbereiches von 500 m. Die phänologiebedingte Abschaltung während 

des Ausfliegens der Jungvögel kann somit das Kollisionsrisiko zwar während der Zeit des Aus-

fliegens der Jungvögel mindern; es verbleibt jedoch ein hohes Kollisionsrisiko für Brutpaare 

während der Zeit der Reviergründung und Balz sowie während der Aufzuchtzeit. Ggf. ist daher 

eine Erweiterung der phänologiebedingten Abschaltzeiten auf die Zeit der Reviergründung und 

Balz sowie der Jungenaufzucht zu prüfen. Die Beurteilung der Wirksamkeit dieser Maßnahme 

setzt Kenntnisse zum Habitatpotential und/oder zur Raumnutzung der entsprechenden Arten 
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vor Ort zwingend voraus. Nur so kann abgeschätzt werden, ob eine Lenkung der Nahrungs-

suchflüge in sichere, anlagenferne Bereiche gelingen wird und die Maßnahme zur Verbesse-

rung der Nahrungsressourcen beitragen kann. Erhebliche Beeinträchtigungen der erhaltungs-

zielgegenständlichen, kollisionsgefährdeten Brutvogelarten Rotmilan, Schwarzmilan und Wes-

penbussard können daher ausschließlich unter der Maßgabe ausgeschlossen werden, dass 

der Zeitraum für die phänologiebedingte Abschaltung auf die gesamte Brutperiode erweitert 

wird oder ein Brutvorkommen im Nahbereich ausgeschlossen werden kann. Ggf. ist zu prüfen, 

ob die Installation eines Antikollisionssystems für den Rotmilan zielführend ist. Eine entspre-

chende Anordnung geeigneter Maßnahmen ist durch eine differenzierte Prüfung auf nachge-

lagerter Ebene weiter zu konkretisieren. 

Zusammenfassend können erhebliche Beeinträchtigungen auf die erhaltungszielgegenständ-

lichen Arten Rotmilan, Schwarzmilan und Wespenbussard des Vogelschutzgebietes demnach 

ausgeschlossen werden. 

Kumulationswirkungen mit anderen Plänen und Projekten 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-

Verträglichkeitsabschätzung“. 
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2.8 VR Wind 43 Cantnitz 

2.8.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 43 Cantnitz 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in den Gemeinden 
Feldberger Seenlandschaft und Möllenbeck, nord-
westlich der Stadt Feldberg. Es hat eine Größe von 
etwa 124,3 ha. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2547-471 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 660 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst hauptsächlich landwirtschaftliche Flächen, Gehölzreihen und Hecken, ein Teil 
eines Gewässers, sowie Straßen und Wege. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu 
rechnen. Zwischen dem VSG östlich des Plangebiets und dem Plangebiet verläuft die Kreisstraße K 94. 
Die Ortschaft Cantnitz befindet sich ebenfalls zwischen VSG und Plangebiet. 
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Im VSG DE 2547-471 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' sind 
windenergiesensible Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO 
M-V definiert. Für diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren größter Prüfbereich 
(gem. Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 660 m ist, 
können anlage-, betriebs- und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen 
werden, da sich das VR Wind in einem Abstand von mindestens 660 m Entfernung vom VSG 'Feldberger 
Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' befindet. Diese Arten werden in der vorliegenden 
Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 43 Cantnitz die folgenden windenergiesensiblen 
Zielarten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind innerhalb der artspezifischen zentralen 
Prüfbereiche zum VSG befindet: 

Kollisionsgefährdete Arten17 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten18 

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten19 

Schreiadler (r, 3000 m) 

Weißstorch (r, 1000 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) 

Seeadler (r, 2000 m) 

Lachmöwe (r, 1000 m) 

Schwarzmilan (r, 1000 m) 

Rotmilan (r, 1200 m) 

Fischadler (r, 1000 m) 

Wespenbussard (r, 1000 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) - 

 
Zusätzlich befindet sich das VR Wind im erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) 
der folgenden windenergieempfindlichen Zielarten: 

 Rohrweihe (r, 2500 m)  

Für die betrachtungsrelevante Brutvogelart Lachmöwe ist im artspezifischen erweiterten Prüfbereich 
(gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) kein Brutnachweis innerhalb des VSG bekannt. Auch eine Ansiedlung 
im relevanten Prüfbereich innerhalb des VSG kann aufgrund des Fehlens potenziell geeigneter 
Bruthabitate für diese Art ausgeschlossen werden. Die Bestände der Großvogelarten Schwarz- und 
Weißstorch, sowie Schrei-, See- und Fischadler werden in Mecklenburg-Vorpommern landesweit 
erfasst, sodass aktuelle Daten zu den Brutnachweisen vorliegen. Außerhalb der bekannten 
Brutnachweise wird für die Großvogel-Erhaltungszielarten daher nicht von einem Brutvorkommen im 
VSG ausgegangen. Der Fischadler als Erhaltungszielart des VSG, für welchen Mecklenburg-
Vorpommern etwa 30 % des deutschen Gesamtbestandes beherbergt, nutzt vorzugsweise 
herausragende Altbäume und ersatzweise Stromleitungsmasten in Gewässernähe als Bruthabitat. Im 
VSG DE 2547-471 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-LVO MV) sind 
Fischadlerbruten bekannt. Für den erhaltungszielgegenständlichen Weißstorch sind im VSG DE 2547-
471 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-LVO MV) ebenfalls 
Brutnachweise bekannt. Das VR Wind liegt jedoch außerhalb des artspezifischen erweiterten 
Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser Großvogelarten des VSG. Die Arten Lachmöwe, Fischadler 
und Weißstorch werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, 
Wespenbussard, Schreiadler, Seeadler und Schwarzstorch sowie die störungsempfindliche Brutvogelart 
Schwarzstorch des VSG als betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung beschränkt sich entsprechend 
auf diese Arten. 

                                                

17 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

18 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

19 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 



Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 
 
VSG „Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands“ (DE 2547-471) 

 

 

 Seite 40 

Der Schwarzstorch brütet in Mecklenburg-Vorpommern in naturnahen Altholzbeständen und sucht seine 
Nahrung in Fließgewässern und auf grundwassernahen Grünlandflächen (AAB-WEA, LUNG 2016). Im 
VSG 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' ist ein bekannter Brutwald des 
Schwarzstorchs gelegen, welcher sich außerhalb des zentralen (3.000 m), aber innerhalb des 
erweiterten Prüfbereichs (7.000 m) um das VR Wind 43 befindet. Da sich der Brutwald außerhalb von 
3.000 m zum VR Wind befindet können störungsbedingte Beeinträchtigungen des Schwarzstorchs im 
Vorhinein ausgeschlossen werden. 

Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an 
Altbeständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG bekannte Brutnachweise gelegen. Das VR Wind 43 liegt außerhalb 
des zentralen (2.000 m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (5.000 m) zu den bekannten 
Horststandorten der Art im VSG. 

Der Schreiadler bevorzugt störungsarme Waldgebiete mit ausgedehnten Altbeständen als Bruthabitat 
und ist auf feuchte Grünlandbereiche im näheren Umfeld zur Nahrungssuche angewiesen. In 
Mecklenburg-Vorpommern, wo etwa 80 % der gesamtdeutschen Schreiadler-Population brüten, sind 
Schreiadlerschutzareale ausgewiesen (LUNG MV, 2016). Innerhalb des VSG ist ein bekannter Brutwald 
gelegen und das VR Wind 43 liegt zwar außerhalb des zentralen (3.000 m), aber innerhalb des 
erweiterten Prüfbereichs (5.000 m) zu den bekannten Horststandorten der Art. 

Für die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbussard sind 
keine Brutnachweise im artspezifischen zentralen Prüfbereich bekannt. Die Arten brüten bevorzugt in 
vorzugsweise Laub- oder Laub-Nadel-Mischwäldern mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen. 
Schwarzmilan und Rotmilan nutzen ebenfalls ersatzweise auch Feldgehölze und Baumreihen zur Brut 
und brüten auch im Waldrandbereich. Im VSG finden sich im jeweils zentralen Prüfbereich somit 
potenziell geeignete Bruthabitate für Rotmilan und Schwarzmilan, sodass eine Ansiedlung nicht 
ausgeschlossen werden kann. Für den Wespenbussard sind potenziell geeignete Bruthabitate lediglich 
im erweiterten Prüfbereich im VSG vorhanden. 

Für die kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Rohrweihe sind im zentralen Prüfbereich keine 
Brutnachweise oder potenziell geeigneten Bruthabitate innerhalb des VSG bekannt. Auch im erweiterten 
Prüfbereich der Art sind keine Brutnachweise im VSG gelegen. Die Art brütet bevorzugt in Röhrichten 
mit möglichst hohem Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten. Lediglich im erweiterten Prüfbereich 
sind potenziell geeignete Bruthabitate im VSG vorhanden, sodass eine Ansiedlung dort nicht 
ausgeschlossen werden kann. 

Es verbleiben aufgrund der artspezifischen Prüfabstände und der Entfernung des VR Wind zum VSG 
bzw. zu Brutnachweisen oder potenziell geeigneten Bruthabitaten keine Erhaltungszielarten des VSG, 
welche gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) als empfindlich gegenüber Störwirkungen durch WEA 
einzustufen sind, als betrachtungsrelevant. Beeinträchtigungen des Schutzzwecks des VSG durch 
störungsbedingte anlage- oder betriebsbedingte Barrierewirkungen sowie bau- und betriebsbedingte 
Störwirkungen können daher von Vornherein ausgeschlossen werden. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Baubedingte Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich maßgeblich 
auf den Schutzzweck auswirken, konnten im Vorhinein ausgeschlossen werden, da keine 
störungsempfindlichen Arten des VSG betrachtungsrelevant verbleiben. Baubedingte Störungen 
weiterer Arten können aufgrund der Entfernung des VR Wind von den Brutplätzen ausgeschlossen 
werden. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
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Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) keine störungsempfindlichen Arten des VSG betrachtungsrelevant verblieben, 
sodass betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, die 
sich maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, ausgeschlossen werden können. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. 

Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbesondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf 
störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Anlagebedingte Barrierewirkungen für 
störungsempfindliche Vogelarten wurden bereits im Vorfeld ausgeschlossen (s.o.), sodass 
anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind somit insgesamt nicht zu erwarten sind. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, 
Wespenbussard, Schreiadler, Seeadler und Schwarzstorch potenziell relevant. Daher ist zu prüfen, ob 
ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flugkorridore dieser kol-
lisionsgefährdeten Erhaltungszielarten vorliegen. 

Potenzielle Brutplätze von Schwarzmilan und Rotmilan liegen innerhalb des artspezifischen zentralen 
Prüfbereichs der Arten um das VR Wind. Somit können Beeinträchtigungen durch kollisionsbedingte 
Individuenverluste und Barrierewirkung für diese Arten nicht sicher ausgeschlossen werden. 

Für Schreiadler, Seeadler, Schwarzstorch, Wespenbussard und Rohrweihe sind keine Brutnachweise 
bzw. potenziellen Brutplätze im zentralen Prüfbereich gelegen. Lediglich im jeweils erweiterten 
Prüfbereich sind aktuelle Brutnachweise bzw. potenziell geeignete Bruthabitate im VSG bekannt.  

Kollisionsbedingte Individuenverluste und Barrierewirkungen können für die Art Rohrweihe nicht sicher 
ausgeschlossen werden, da nicht auszuschließen ist, dass die Ackerflächen westlich sowie innerhalb 
des VR Wind regelmäßig von den im VSG potenziell brütenden Vögeln als Nahrungshabitat genutzt 
werden und somit das VR Wind regelmäßig durchflogen wird. 

Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Arten Schreiadler, Seeadler, 
Wespenbussard und Schwarzstorch ist durch das VR Wind jedoch nicht zu rechnen, da es aufgrund der 
Habitatausstattung im Umfeld des VR Wind keine ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte 
Flugwege zwischen dem Brutplatz im VSG und Nahrungshabitaten gibt, für welche das VR Wind eine 
Barriere darstellen würde.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenver-
lusten und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, 
können somit für Schwarzmilan, Rotmilan und Rohrweihe nicht ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung nicht si-
cher ausgeschlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen ver-
träglich 
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 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 

2.8.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II 

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung Stufe I konnten bereits Beeinträchtigungen für fol-

gende erhaltungszielgegenständliche Brut- und Rastvogelarten des VSG ausgeschlossen 

werden: 

 für sämtliche nicht windenergieempfindlichen Vogelarten 

 für sämtliche windenergieempfindlichen Vogelarten mit einem Prüfbereich kleiner als 660 

m (= Abstand VSG zum Plangebiet): Rohrdommel, Wachtelkönig, Kranich (Brut) 

 für die betrachtungsrelevanten windenergieempfindlichen Vogelarten: Lachmöwe, 

Fischadler, Weißstorch, Wespenbussard, Schreiadler, Seeadler, Schwarzstorch 

Des Weiteren werden folgende Wirkfaktoren keine erheblichen Beeinträchtigungen im Vogel-

schutzgebiet auslösen: 

 baubedingter Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch 

Flächeninanspruchnahme (Bauflächen, Baustraßen etc.) 

 baubedingte Störungen von geschützten Vogelarten durch Lärm, Erschütterungen, 

visuelle Wirkungen 

 anlagebedingter Verlust von Habitaten der geschützten Arten durch 

Flächeninanspruchnahme (WEA, Zuwegung) 

 anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende 

oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und 

Ruhegebiete) pendelnde störungsempfindliche Vogelarten 

 betriebsbedingte Störungen von geschützten Vogelarten insbesondere durch visuelle 

Wirkungen und Lärm 

 

Die oben genannten erhaltungszielgegenständlichen Arten und Wirkfaktoren sind nicht mehr 

Gegenstand der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung Stufe II. 

Auf Grundlage des Ergebnisses der Stufe I konnten für folgende erhaltungszielgegenständli-

che Brutvögel erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden: 

 Rohrweihe (r) 

 Schwarzmilan (r) 

 Rotmilan (r) 

Beeinträchtigungen für diese Vogelarten entstehen durch: 

 betriebsbedingte Individuenverluste durch Kollisionen und Barrierewirkungen für Aus-

tauschbeziehungen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräu-

men (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) pendelnde kollisionsempfindliche Vogelarten  
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Maßnahmen zur Minderung und Schadensbegrenzung 

Um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, werden folgende Maßnahmen zur Minde-

rung und Schadensbegrenzung der Prognose zugrunde gelegt, die auf der nachfolgenden 

Planungsebene im Einzelfall zu konkretisieren und festzulegen sind.  

Rohrweihe (r) 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

Schwarzmilan (r) 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (ergänzend) 

Rotmilan (r) 

 Antikollisionssysteme 

oder 

Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (ergänzend) 

 

Prognose der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen von erhaltungszielgegenständli-

chen Brut- und Rastvogelarten 

Die Verträglichkeitsprüfung bezieht sich auf die Auswirkungen der Planung, die auf Regional-

planungsebene erkennbar sind. 
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Betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Rohrweihe, des Schwarzmilans und des Rotmilans 

innerhalb der artspezifischen Wirkbereiche sind nicht sicher auszuschließen. 

Da sich der Bedarf von Minderungsmaßnahmen im Fall der Arten Rohrweihe, Schwarzmilan 

und Rotmilan nicht auf vorhandene Artnachweise, sondern auf potenzielle Vorkommen be-

zieht, ist eine Widerlegung der Regelvermutung bzgl. der Notwendigkeit der Maßnahmen 

durch den Ausschluss der Lebensraumeignung auf Grundlage einer Biotopkartierung, oder 

durch den Ausschluss des Vorkommens der Art auf Grundlage aktueller Kartierdaten möglich. 

Bei der Umsetzung der Maßnahmen bedarf es einer Begleitung durch Monitoring und Risiko-

management. Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Maßnahmen zur Minderung 

bzw. Schadensbegrenzung können Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Kollisionen für 

Rohrweihe, Schwarzmilan und Rotmilan hinreichend gemindert werden. 

Zusammenfassend können erhebliche Beeinträchtigungen auf die erhaltungszielgegenständ-

lichen Arten des Vogelschutzgebietes demnach ausgeschlossen werden. 

Kumulationswirkungen mit anderen Plänen und Projekten 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-

Verträglichkeitsabschätzung“. 
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2.9 VR Wind 44 Carpin 

2.9.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 44 Carpin 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 
Das VR Wind befindet sich in den Gemeinden 
Blankensee und Carpin, nordöstlich der Stadt Carpin. 
Es hat eine Größe von etwa 102,6 ha. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2547-471 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 5.476 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst Landwirtschaftsflächen mit Gehölzreihen, Gehölzen und Hecken, 
Kleingewässer, eine Bundesstraße und eine Freileitung. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR 
Wind zu rechnen. Zwischen dem VSG südöstlich und dem Plangebiet verlaufen die Kreisstraßen 92 und 
93. Zusätzlich liegen Offenlandbereiche, Waldbereiche und Siedlungsstrukturen zwischen VSG und 
Plangebiet. 
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Im VSG DE 2547-471 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' sind 
windenergiesensible Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO 
M-V definiert. Für diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren Prüfbereich (gem. 
Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 5.476 m ist, 
können anlage-, betriebs- und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen 
werden, da sich das VR Wind in einem Abstand von mindestens 5.476 m Entfernung vom VSG 
'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' befindet. Diese Arten werden in der 
vorliegenden Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. 

Beeinträchtigungen von Vogelarten, welche gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) als empfindlich gegen-
über Störwirkungen durch WEA einzustufen sind, konnten somit bereits aufgrund der artspezifischen 
Prüfabstände und der Entfernung zwischen VR Wind und dem VSG im Vorhinein ausgeschlossen wer-
den, sodass Beeinträchtigungen störungsempfindlicher Arten des VSG durch das VR Wind nicht zu er-
warten sind. 

Zentrale Prüfbereiche von windenergieempfindlichen Arten (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) sind 
insgesamt nicht betroffen. Es verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 44 Carpin daher lediglich 
die folgenden kollisionsgefährdeten Arten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind 
innerhalb der artspezifischen erweiterten Prüfbereiche zum VSG befindet: 

 Schwarzstorch (r, 7000 m). 

Der Schwarzstorch brütet in Mecklenburg-Vorpommern in naturnahen Altholzbeständen und sucht seine 
Nahrung in Fließgewässern und auf grundwassernahen Grünlandflächen (AAB-WEA, LUNG 2016). Für 
den Schwarzstorch ist innerhalb des VSG 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker 
Hügellands' ein bekannter Brutwald gelegen. Das VR Wind 44 liegt jedoch außerhalb des erweiterten 
Prüfbereichs von 7.000 m zu diesem Brutwald. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch Flächen-
inanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des Plan-
gebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Baubedingte Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich maßgeblich 
auf den Schutzzweck des VSG auswirken, konnten im Vorhinein ausgeschlossen werden, da keine stö-
rungsempfindlichen Vogelarten des VSG betrachtungsrelevant verbleiben. Baubedingte Störungen wei-
terer Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen der Arten im VSG aus-
geschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte Flä-
cheninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung zu 
diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlagebedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkungen für zie-
hende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) 
fliegende Vögel zu berücksichtigen. Anlagebedingte Beeinträchtigungen für störungsempfindliche Vo-
gelarten wurden bereits im Vorfeld ausgeschlossen (s.o.). Auch betriebsbedingte Beeinträchtigungen in 
Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG 
auswirken, konnten bereits ausgeschlossen werden, da keine störungsempfindlichen Erhaltungszielar-
ten betrachtungsrelevant verbleiben. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die betrach-
tungsrelevant verbleibende kollisionsgefährdete Erhaltungszielart potenziell relevant. Daher ist zu prü-
fen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flugkorridore zwi-
schen Nahrungshabitaten und Brutplatz im VSG für diese Art vorliegen, für welche das VR Wind eine 
Barriere darstellen würde. 
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Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Erhaltungszielart 
Schwarzstorch ist nicht zu rechnen, da das VR Wind außerhalb des erweiterten Prüfbereichs zum 
bekannten Brutwald des Schwarzstorchs im VSG liegt. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrier-
ewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken können somit insgesamt 
ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung aus-
geschlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 
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2.10 VR Wind 45 Warbende 

2.10.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 45 Warbende 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in den Gemeinden Burg 
Stargard (Stadt) und Möllenbeck, südlich der Stadt 
Burg Stargard. Es hat eine Größe von etwa 105,9 ha. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2547-471 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 1.575 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst hauptsächlich landwirtschaftliche Flächen, Gehölzflächen, Hecken und eine 
Freileitung. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu rechnen. Zwischen dem VSG süd-
östlich des Plangebiets und dem Plangebiet verläuft die Landstraße L 331. Zusätzlich liegt die Ortschaft 
Quadenschönfeld sowie ein daran angrenzender Landwirtschaftsbetrieb und ein kleiner Waldbereich in 
direkter Linie zwischen VSG und Plangebiet. 
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Im VSG DE 2547-471 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' sind 
windenergiesensible Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO 
M-V definiert. Für diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren größter Prüfbereich 
(gem. Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 1.575 m 
ist, können anlage-, betriebs- und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen 
werden, da sich das VR Wind in einem Abstand von mindestens 1.575 m Entfernung vom VSG 
'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' befindet. Diese Arten werden in der 
vorliegenden Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 45 Warbende die folgenden 
windenergiesensiblen Zielarten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind innerhalb der 
artspezifischen zentralen Prüfbereiche zum VSG befindet: 

Kollisionsgefährdete Arten20 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten21 

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten22 

Schreiadler (r, 3000 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) 

Seeadler (r, 2000 m) 

Schwarzstorch (r, 3000 m) - 

 
Zusätzlich befindet sich das VR Wind im erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) 
der folgenden windenergieempfindlichen Zielarten: 

 Weißstorch (r, 2000 m) 

 Rohrweihe (r, 2500 m) 

 Schwarzmilan (r, 2500 m) 

 Rotmilan (r, 3500 m) 

 Fischadler (r, 3000 m) 

 Wespenbussard (r, 2000 m)  

Für die betrachtungsrelevante Brutvogelart Wespenbussard ist im artspezifischen erweiterten 
Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) kein Brutnachweis innerhalb des VSG bekannt. Auch 
eine Ansiedlung innerhalb des VSG im relevanten Bereich kann aufgrund des Fehlens potenziell 
geeigneter Bruthabitate für diese Art ausgeschlossen werden. Die Bestände der Großvogelarten 
Schwarz- und Weißstorch, sowie Schrei-, See- und Fischadler werden in Mecklenburg-Vorpommern 
landesweit erfasst, sodass aktuelle Daten zu den Brutnachweisen vorliegen. Außerhalb der bekannten 
Brutnachweise wird für die Großvogel-Erhaltungszielarten daher nicht von einem Brutvorkommen im 
VSG ausgegangen. Der Fischadler als Erhaltungszielart des VSG, für welchen Mecklenburg-
Vorpommern etwa 30 % des deutschen Gesamtbestandes beherbergt, nutzt vorzugsweise 
herausragende Altbäume und ersatzweise Stromleitungsmasten in Gewässernähe als Bruthabitat. Im 
VSG DE 2547-471 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-LVO MV) sind 
Fischadlerbruten bekannt. Das VR Wind liegt jedoch außerhalb des artspezifischen erweiterten 
Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser Großvogelart des VSG. Die Arten Wespenbussard und 
Fischadler werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, 
Schreiadler, Seeadler, Schwarzstorch und Weißstorch sowie die störungsempfindliche Brutvogelart 
Schwarzstorch des VSG als betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung beschränkt sich entsprechend 
auf diese Arten. 

                                                

20 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

21 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

22 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Der Schwarzstorch brütet in Mecklenburg-Vorpommern in naturnahen Altholzbeständen und sucht seine 
Nahrung in Fließgewässern und auf grundwassernahen Grünlandflächen (AAB-WEA, LUNG 2016). Im 
VSG 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' ist ein bekannter Brutwald des 
Schwarzstorchs gelegen, welcher sich außerhalb des zentralen (3.000 m), aber innerhalb des 
erweiterten Prüfbereichs (7.000 m) um das VR Wind 45 befindet. Da sich der Brutwald außerhalb von 
3.000 m zum VR Wind befindet können störungsbedingte Beeinträchtigungen des Schwarzstorchs im 
Vorhinein ausgeschlossen werden. 

Der Weißstorch hat seine Horststandorte vorwiegend in Siedlungsbereichen und nutzt zur 
Nahrungssuche vorzugsweise frische bis nasse Grünlandflächen. Im VSG 'Feldberger Seenlandschaft 
und Teile des Woldegker Hügellands' (bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze; vgl. Natura 
2000-LVO MV) sind Brutnachweise des Weißstorchs bekannt, welche sich außerhalb des zentralen 
(1.000 m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (2.000 m) um das VR Wind 45 befinden. 

Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an 
Altbeständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG bekannte Brutnachweise gelegen. Das VR Wind 45 liegt außerhalb 
des zentralen (2.000 m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (5.000 m) zu den bekannten 
Horststandorten der Art im VSG. 

Der Schreiadler bevorzugt störungsarme Waldgebiete mit ausgedehnten Altbeständen als Bruthabitat 
und ist auf feuchte Grünlandbereiche im näheren Umfeld zur Nahrungssuche angewiesen. In 
Mecklenburg-Vorpommern, wo etwa 80 % der gesamtdeutschen Schreiadler-Population brüten, sind 
Schreiadlerschutzareale ausgewiesen (LUNG MV, 2016). Innerhalb des VSG ist ein bekannter Brutwald 
gelegen und das VR Wind 45 liegt zwar außerhalb des zentralen (3.000 m), aber innerhalb des 
erweiterten Prüfbereichs (5.000 m) zu den bekannten Horststandorten der Art. 

Für die kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Rotmilan sind im zentralen Prüfbereich keine 
Brutnachweise oder potenziell geeigneten Bruthabitate innerhalb des VSG bekannt. Die nächsten 
Brutnachweise der Art im VSG sind im artspezifischen erweiterten Prüfbereich gelegen. Die Art brütet 
vorzugsweise in Laub- und Laub-Nadel-Mischwäldern, ersatzweise Feldgehölzen mit ausreichend 
hohen Anteilen an Altbeständen und insbesondere im Waldrandbereich. 

Für die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Rohrweihe und Schwarzmilan sind im zentralen 
Prüfbereich keine Brutnachweise oder potenziell geeigneten Bruthabitate innerhalb des VSG bekannt. 
Auch im erweiterten Prüfbereich der Arten sind keine Brutnachweise im VSG gelegen. Die Rohrweihe 
brütet bevorzugt in Röhrichten mit möglichst hohem Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten, der 
Schwarzmilan nutzt Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend 
hohen Anteilen an Altbeständen zur Brut vorzugsweise in der Nähe von Gewässern. Lediglich im 
erweiterten Prüfbereich sind potenziell geeignete Bruthabitate der Arten im VSG vorhanden, sodass eine 
Ansiedlung der Arten dort nicht ausgeschlossen werden kann. 

Es verbleiben aufgrund der artspezifischen Prüfabstände und der Entfernung des VR Wind zum VSG 
bzw. zu Brutnachweisen oder potenziell geeigneten Bruthabitaten keine Erhaltungszielarten des VSG, 
welche gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) als empfindlich gegenüber Störwirkungen durch WEA 
einzustufen sind, als betrachtungsrelevant. Beeinträchtigungen des Schutzzwecks des VSG durch 
störungsbedingte anlage- oder betriebsbedingte Barrierewirkungen sowie bau- und betriebsbedingte 
Störwirkungen können daher von Vornherein ausgeschlossen werden. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 
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Baubedingte Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich maßgeblich 
auf den Schutzzweck auswirken, konnten im Vorhinein ausgeschlossen werden, da keine 
störungsempfindlichen Arten des VSG betrachtungsrelevant verbleiben. Baubedingte Störungen 
weiterer Arten können aufgrund der Entfernung des VR Wind von den Brutplätzen ausgeschlossen 
werden. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) keine störungsempfindlichen Arten des VSG betrachtungsrelevant verblieben, 
sodass betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, die 
sich maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, ausgeschlossen werden können. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. 

Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbesondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf 
störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Anlagebedingte Barrierewirkungen für 
störungsempfindliche Vogelarten wurden bereits im Vorfeld ausgeschlossen (s.o.), sodass 
anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind somit insgesamt nicht zu erwarten sind. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, 
Schreiadler, Seeadler, Schwarzstorch und Weißstorch potenziell relevant. Daher ist zu prüfen, ob ernst 
zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flugkorridore dieser kollisions-
gefährdeten Erhaltungszielarten vorliegen. 

Für Schreiadler, Seeadler, Schwarzstorch, Weißstorch, Rohrweihe, Schwarzmilan und Rotmilan sind 
keine Brutnachweise bzw. potenziellen Brutplätze im zentralen Prüfbereich gelegen. Lediglich im jeweils 
erweiterten Prüfbereich sind aktuelle Brutnachweise bzw. potenziell geeignete Bruthabitate des VSG 
bekannt.  

Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Arten Seeadler, 
Schwarzstorch, Weißstorch, Rohrweihe, Schwarzmilan und Rotmilan ist durch das VR Wind jedoch nicht 
zu rechnen, da es aufgrund der Habitatausstattung im Umfeld des VR Wind keine ernstzunehmenden 
Hinweise auf regelmäßig genutzte Flugwege zwischen den Brutplätzen im VSG und Nahrungshabitaten 
gibt, für welche das VR Wind eine Barriere darstellen würde. 

Kollisionsbedingte Individuenverluste und Barrierewirkungen können für die Art Schreiadler nicht sicher 
ausgeschlossen werden, da nicht auszuschließen ist, dass die Grünlandflächen südwestlich des VR 
Wind regelmäßig von den im VSG potenziell brütenden Vögeln als Nahrungshabitat genutzt werden und 
somit das VR Wind regelmäßig durchflogen wird. 

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenver-
lusten und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, 
können somit für die Art Schreiadler nicht ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

 



Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 
 
VSG „Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands“ (DE 2547-471) 

 

 

 Seite 52 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung nicht 
sicher ausgeschlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen ver-
träglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 

2.10.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II 

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung Stufe I konnten bereits Beeinträchtigungen für fol-

gende erhaltungszielgegenständliche Brut- und Rastvogelarten des VSG ausgeschlossen 

werden: 

 für sämtliche nicht windenergieempfindlichen Vogelarten 

 für sämtliche windenergieempfindlichen Vogelarten mit einem Prüfbereich kleiner als 

1.575 m (= Abstand VSG zum Plangebiet): Rohrdommel, Wachtelkönig, Kranich (Brut), 

Lachmöwe 

 für die betrachtungsrelevanten windenergieempfindlichen Vogelarten: Fischadler, Rohr-

weihe, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Seeadler, Weißstorch, Wespenbussard 

Des Weiteren werden folgende Wirkfaktoren keine erheblichen Beeinträchtigungen im Vogel-

schutzgebiet auslösen: 

 baubedingter Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch Flächeninan-

spruchnahme (Bauflächen, Baustraßen etc.)  

 baubedingte Störungen von geschützten Vogelarten durch Lärm, Erschütterungen, visu-

elle Wirkungen  

 anlagebedingter Verlust von Habitaten der geschützten Arten durch Flächeninanspruch-

nahme (WEA, Zuwegung)  

 anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende 

oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ruhege-

biete) pendelnde störungsempfindliche Vogelarten  

 betriebsbedingte Störungen von geschützten Vogelarten insbesondere durch visuelle 

Wirkungen und Lärm  

 

Die oben genannten erhaltungszielgegenständlichen Arten und Wirkfaktoren sind nicht mehr 

Gegenstand der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung Stufe II. 

Auf Grundlage des Ergebnisses der Stufe I konnten für folgende erhaltungszielgegenständli-

che Brutvogelart erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden: 

 Schreiadler 
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Beeinträchtigungen für diese Vogelart entstehen durch: 

 betriebsbedingte Individuenverluste durch Kollisionen und Barrierewirkungen für Aus-

tauschbeziehungen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräu-

men (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) pendelnde kollisionsempfindliche Vogelarten  

Maßnahmen zur Minderung und Schadensbegrenzung 

Um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, werden folgende Maßnahmen zur Minde-

rung und Schadensbegrenzung der Prognose zugrunde gelegt, die auf der nachfolgenden 

Planungsebene im Einzelfall zu konkretisieren und festzulegen sind.  

Schreiadler (r) 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Kleinräumige Standortwahl (Micro-Siting) 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (ergänzend) 

Prognose der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen von erhaltungszielgegenständli-

chen Brut- und Rastvogelarten 

Die Verträglichkeitsprüfung bezieht sich auf die Auswirkungen der Planung, die auf Regional-

planungsebene erkennbar sind. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Schreiadlers innerhalb des artspezifischen Wirkbe-

reichs sind nicht sicher auszuschließen. 

Bei der Umsetzung der Maßnahmen bedarf es einer Begleitung durch Monitoring und Risiko-

management. Unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen zur Minderung bzw. 

Schadensbegrenzung können Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Individuenverluste 

durch Kollisionen und Barrierewirkungen für den Schreiadler hinreichend gemindert werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen auf die erhaltungszielgegenständliche Art des Vogelschutzge-

bietes können demnach ausgeschlossen werden. 

Kumulationswirkungen mit anderen Plänen und Projekten 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-

Verträglichkeitsabschätzung“. 

  



Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 
 
VSG „Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands“ (DE 2547-471) 

 

 

 Seite 54 

2.11 VR Wind 47 Cammin  

2.11.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 47 Cammin 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 
Das VR Wind befindet sich in den Gemeinden 
Blankensee und Burg Stargard (Stadt), südlich der 
Stadt Burg Stargard. Es hat eine Größe von etwa 
98,0 ha. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2547-471 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 5.100 m zu 
diesem. 
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Das Plangebiet umfasst insbesondere Ackerflächen, Feldsölle mit Hecken, Bäume, Sumpf, eine 
Gewässerachse und eine Gemeindestraße. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu 
rechnen. Zwischen dem VSG südöstlich des Plangebiets und dem Plangebiet verläuft die Landstraße L 
331, eine Freileitung und Schienen der Bahnstrecke Berlin-Stralsund. Zusätzlich liegen zwei landwirt-
schaftliche Betriebe zwischen VSG und Plangebiet. Der Ort Quadenschönfeld sowie Waldflächen und 
der Camminer See befinden sich in direkter Linie des kleinsten Abstandes zwischen VSG und Plange-
biet. 

Im VSG DE 2547-471 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellands' sind 
windenergiesensible Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO 
M-V definiert. Für diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren Prüfbereich (gem. 
BNatSchG bzw. AAB-WEA) kleiner als 5.100 m ist, können anlage-, betriebs- und baubedingte 
Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden, da sich das VR Wind in einem Abstand 
von mindestens 5.100 m Entfernung vom VSG 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker 
Hügellands' befindet. Diese Arten werden in der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung nicht weiter 
betrachtet. 

Beeinträchtigungen von Vogelarten, welche gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) als empfindlich gegen-
über Störwirkungen durch WEA einzustufen sind, konnten somit bereits aufgrund der artspezifischen 
Prüfabstände und der Entfernung zwischen VR Wind und dem VSG im Vorhinein ausgeschlossen wer-
den, sodass Beeinträchtigungen störungsempfindlicher Arten des VSG durch das VR Wind nicht zu er-
warten sind. 

Zentrale Prüfbereiche von windenergieempfindlichen Arten gemäß Anlage I BNatSchG sowie AAB-WEA 
2016 sind ebenfalls insgesamt nicht betroffen. Es verbleibt im räumlichen Bezug auf das VR Wind 47 
Cammin daher als einzige betrachtungsrelevante windenergieempfindliche Erhaltungszielart der 
Schwarzstorch (r, 7000 m), da sich das VR Wind innerhalb des erweiterten Prüfbereichs zum VSG 
befindet. 

Der Schwarzstorch brütet in Mecklenburg-Vorpommern in naturnahen Altholzbeständen und sucht seine 
Nahrung in Fließgewässern und auf grundwassernahen Grünlandflächen (AAB-WEA, LUNG 2016). Für 
den Schwarzstorch ist innerhalb des VSG 'Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker 
Hügellands' ein bekannter Brutwald gelegen. Das VR Wind 47 liegt jedoch außerhalb des erweiterten 
Prüfbereichs von 7.000 m zu diesem Brutwald. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch Flächen-
inanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des Plan-
gebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Baubedingte Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich maßgeblich 
auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können ausgeschlossen werden. Die 
Störungsempfindlichkeit des Schwarzstorchs bezieht sich gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) auf einen 
3.000 m Prüfbereich. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte Flä-
cheninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung zu 
diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlagebedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkungen für zie-
hende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) 
fliegende Vögel zu berücksichtigen. Anlagebedingte Beeinträchtigungen für störungsempfindliche Vo-
gelarten wurden bereits im Vorfeld ausgeschlossen (s.o.). Auch betriebsbedingte Beeinträchtigungen in 
Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG 
auswirken, konnten bereits ausgeschlossen werden, da keine störungsempfindlichen Erhaltungszielar-
ten betrachtungsrelevant verbleiben. 
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Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die einzige be-
trachtungsrelevant verbleibende kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Schwarzstorch (r, 7000 m) po-
tenziell relevant. Daher ist zu prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nah-
rungshabitate oder Flugkorridore zwischen Nahrungshabitaten und Brutplatz im VSG für diese Art vor-
liegen, für welche das VR Wind eine Barriere darstellen würde. 

Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Erhaltungszielart 
Schwarzstorch ist nicht zu rechnen, da das VR Wind außerhalb des erweiterten Prüfbereichs zum 
bekannten Brutwald des Schwarzstorchs im VSG liegt. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrier-
ewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken können somit insgesamt 
ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung ausge-
schlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 
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3 Gesamtergebnis und Fazit 

Gesamtergebnis und Fazit  

Ergebnis 

Die geprüften Vorranggebiete Wind 38 Pasenow, 44 Carpin, 45 War-

bende und 35 Kublank des RREP Wind sind mit dem Schutzzweck und 

den Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes „Feldberger Seenland-

schaft und Teile des Woldegker Hügellands“ (DE 2547-471) verträglich. 

Unter der Maßgabe der Wirksamkeit der genannten Maßnahmen zur 

Minderung bzw. Schadensbegrenzung, durch Widerlegung der Regel-

vermutung bzw. oder durch den Ausschluss des Vorkommens der Arten 

auf Grundlage aktueller Kartierdaten, sind die geprüften Vorranggebiete 

Wind 34 Schönhausen, 42 Triepkendorf, 43 Cantnitz und 47 Cammin 

des RREP Wind mit dem Schutzzweck und den Erhaltungszielen des 

VSG ebenfalls verträglich. Das Vorranggebiet Wind 39 Woldegk und 40 

Oltschlott des RREP Wind sind mit dem Schutzzweck und den Erhal-

tungszielen des VSG jedoch nicht verträglich. 
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